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Bedienungsanleitung für PDF-Tarifrechner 

● �Nach dem Öffnen der Datei haben Sie das Deckblatt sowie links die so genannten Lesezeichen im Blickfeld,
die zum Navigieren innerhalb der Anwendung verwendet werden können.

● Die Tarifierungseingaben erfolgen alle über den „Antrag“, den man durch „Anklicken“ unter den Lesezeichen
aufruft. Einige Eingaben (Vermittler-Nr., Kundendaten, Deckungsumfang) werden dann direkt ins Beratungs
protokoll übernommen, in dem dann auch die weiteren Eingaben gemacht werden können.
Auf der 1. Seite des Antrages nach dem allgemeinen Teil werden diverse Risikoauskünfte/Tarifierungsmerkmale
abgefragt. Bitte füllen Sie diesen Teil (versicherte Haftung – zuschlagspflilchtige Risiken) sorgfältig aus, da hier-
über auch die Angaben im Angebot gesteuert werden. Die Eingaben auf der 2. Antragsseite sind vorwiegend für
die Beitragsberechnung relevant. In Anbetracht der Komplexität der Tarifierungsdaten in der Fahrzeugliste muss
mit kombinierten Ausprägungen gearbeitet werden, da ansonsten eine Beitragsermittlung nicht darstellbar ist.
Sofern eine nicht gültige Kombination von Ausprägungen getroffen wurde, liefert der Antrag einen Hinweis. Der
Selbstbeteiligungsnachlass sowie der Flottenrabatt werden aufgrund der Eingaben selbständig ermittelt und
können nicht manuell aktiviert werden.

● Im Antrag bewegen Sie sich am besten mit Hilfe der „Tabulator (Tab)-Taste. Wenn die Auswahl zwischen
„ja“ und „nein“ besteht, dann können Sie das mit Hilfe der Pfeiltasten links/rechts erledigen. Hilfsweise können
Sie sich auch mit der Maus durcharbeiten.

● Diverse Felder sind mit Plausibilitäten hinterlegt, auf die man ggf. aufmerksam gemacht wird und einige sind
sog. Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen, da ansonsten ein Drucken oder Speichern über die Deckblatt-
funktionen nicht möglich ist.

● Der allgemeine Teil entspricht den gewohnten Anträgen.

● Nach Eingabe der zur Berechnung erforderlichen Daten wird der Beitrag ermittelt und das Angebot erstellt.

● Über das Deckblatt (Inhalt der Antragsmappe) steuert man nach Abschluss der Eingaben durch Markieren
(Mausklick) der im unteren Bereich vorgegebenen Möglichkeiten, welche Unterlagen Sie ausgedruckt haben
wollen und wenn Sie den Vorgang unter einem bestimmten Dateinamen speichern wollen.
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Wassersportversicherung 
Wassersportschutz

□ Leitfaden
□ Beratungsprotokoll
□ Antrag Prospektteil
□ Antrag
□ Angebot
□ Kundeninformationen
□ Hinweise zum Schutz Ihrer Daten
□ Fragebogen Auslandsliegeplatz
□ Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Wassersportversicherung
□ Versicherungsbedingungen Kasko
□ Versicherungsbedingungen Haftpflicht
□ Besondere Bedingungen Haftpflicht
□ Anweisungen für Schadenfall Kasko
□□ Bedienungsanleitung

Tarifrechner
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(Sämtliche Unterlagen sind vom Vermittler individuell der Antragsmappe beizufügen)

I. Beratungsprotokoll
□ Transportversicherung........................................................................................................................................... (Formular Nr. 90912)

II. Antrag
□ Prospektantrag Wassersportversicherungen......................................................................................................... (Formular Nr. 90778)
□ Fragebogen für ständigen Liegeplatz im Ausland................................................................................................. (Formular Nr. 90779)

III. Produktinformationsblatt zu Versicherungsprodukten
□ Wassersportversicherungen.................................................................................................................................. (Formular Nr. 90996)

IV. Informationen zum Vertrag
□ 	�Wassersportkasko-Versicherungsbedingungen 2017

(AVB Kasko 2017)................................................................................................................................................. (Formular Nr. 90910)
□ 	�Allgemeine Versicherungsbedingungen für die

Haftpflichtversicherung (AHB............................................................................................................................. (Formular Nr. AH0372)
□ 	�Besondere Bedingungen und Risikobeschreibung für die

Haftpflichtversicherung von privat genutzten Wassersportfahrzeugen............................................................... (Formular Nr. AH2452)
□ Anweisungen für den Schadenfall......................................................................................................................... (Formular Nr. 90911)

V. Kundeninformation
□ 	�Kundeninformation................................................................................................................................................ (Formular Nr. 40792)

VI. Hinweise zum Schutz Ihrer Daten
□ 	�Hinweise zum Schutz Ihrer Daten..................................................................................................................... (Formular Nr. 0200237)

Leitfaden Antragsmappe Firmenkundengeschäft 
Transportversicherung – Wassersportversicherungen –
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Beratungsprotokoll: Transportversicherung

1. Persönliche Angaben (weitere Personendaten siehe Antrag vom:  )

Firma/Name, Vorname:�

Adresse:�

2. Bestehende Verträge (die berücksichtigt wurden)

Vers.-Schein-Nr. Gesellschaft Sparte Notiz

3. Gesprächsanlass

4. Beratung/Information

Es erfolgte eine Beratung zu folgenden Wünschen und Bedürfnissen (Mehrfachnennungen möglich):
�Verkehrshaftungsversicherung 

national (HGB)	 grenzüberschreitend (CMR)	 Kabotage	 Schwergut/Hakenlast	 Umzugsgut
�Warenversicherung 

Einzeltransport Laufende Versicherung (General-/Umsatzpolice)
�Werkverkehrversicherung 

Komfort-Deckung Basis-Deckung
�Wassersportversicherung 

Kaskoversicherung Haftpflichtversicherung: 
Vollkasko	 Teilkasko		 Schutz gegen Schadenersatzansprüche Dritter bei Personen-, Sach- und Vermögensschäden

Reisegepäckversicherung�
�Ausstellungsversicherung 

Einzelausstellung Jahresvertrag
Luftfahrtversicherung�
�Automatenversicherung 

Innenautomaten Außenautomaten
�Fotoapparateversicherung 
Geltungsbereich:�
�Autoinhaltsversicherung Bauhandwerker 
Geltungsbereich:�
�Juwelen-, Schmuck- und Pelzsachenversicherung 

Juwelen/Schmuck Pelze
�Kündigung/Umstellung einer Vorversicherung 
Über die Vor- und Nachteile der Kündigung/Umstellung einer Vorversicherung haben wir Sie informiert. Unterschiede können für Sie im Umfang des  
Versicherungsschutzes im Vergleich zur Vorversicherung bestehen.
Sonstiges:�

5. Lösungsvorschlag

Der Abschluss folgender Lösungen wird empfohlen (Produktpakete oder Kernleistungen):

Begründung:�

6. Zusätzliche Angaben und Hinweise zum Beratungsgespräch

7. Antrag (Details siehe Antrag vom:  )

Der oben angegebene Lösungsvorschlag wurde beantragt:	 ja          nein
Bei Nichtakzeptanz der Lösung:
Der Antrag weicht von dem Lösungsvorschlag des Vermittlers ab bzw. wird nicht gestellt aus folgenden Gründen:�

8. Unterschriften

Ein Exemplar der Dokumentation wurde dem Kunden/Interessenten ausgehändigt.
Informationen über den Vermittler, seine Beratungsgrundlage sowie die Schlichtungsstelle wurden ausgehändigt.

Ort/Datum 	 Vermittler 	 Kunde/Interessent
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Vermittler-Nr.:

Versicherungsschein Nr.:

Aufzuhebende Verträge:

Vermittlername

Gesprächsteilnehmer

Vorgangs/Antrags-Nr.:

Termin-Ort:
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Segel setzen und Anker  
lichten
Bevor Sie in See stechen, treffen Sie alle notwendigen 
Vorbereitungen. Sie prüfen Material, lösen Knoten, 
starten Motoren, setzen Segel und lichten den Anker. 
Einem entspannten oder auch sportlichen Turn auf  
dem Wasser steht nichts mehr im Wege. 
Wir sorgen dafür, dass Sie und Ihr Boot auch in  
stürmischen Zeiten stets eine Handbreit Wasser  
unter dem Kiel behalten.

Schutz an Bord
Mit einer Wassersportkasko- und Wasserfahrzeug-
Haftpflichtversicherung sind Sie und Ihr Boot bei  
jedem Wetter gut geschützt.
Entstehen während der Verwendung zu Sport- oder 
Vergnügungszwecken an Ihrem Boot und den 
 dazugehörigen Gegenständen Schäden, greift die 
Wassersportkaskoversicherung.

Vom Segel bis zum Beiboot
Die Wassersportkaskoversicherung deckt ab:
− �Segel- und Motorboote aller Art einschließlich fest

eingebauter Teile
− Motor/Maschinelle Einrichtung
− �Inventar, Zubehör, nautische Ausrüstung, eingebaute

Unterhaltungselektronik
− Slipwagen, Beiboot
− Persönliche Effekten wie z. B. Kleidung oder Wäsche

Nicht dabei sind:
− �Vermietete, vercharterte oder gewerblich genutzte

Boote
− �Jet-Ski, Jet-Bikes, Jet-Mates etc., Ferro-Zement-Boote

sowie Motorboote mit Höchstgeschwindigkeiten über 
80 km/h und Motorrennboote

− �Kurzfristige Deckungen sowie Unterbrechungen
z. B. für die Zeit des Winterlagers gegen Beitrags
ermäßigung

Voll auf Kurs
Mit der Wassersportkaskoversicherung erhalten Sie
zusätzlich Versicherungsschutz für:
− �Wrackbeseitigungs-, Bergungs- und Beseitigungs- 

kosten bis zu 100 % der Versicherungssumme,
mindestens jedoch 500.000 EUR

− �Transportkosten anlässlich eines versicherten
Ereignisses für die Verbringung zur nächsten
Reparaturwerft bis zu 1.000 EUR

− �Transporte im Rahmen des versicherten Fahrtgebiets
− �Regattarisiko
− �Aufenthalte im Winterlager

Nicht versichert sind Schäden, die durch folgende
Gefahren entstehen:
− �Krieg, Bürgerkrieg, Streik, Aufruhr, Unruhen und

Beschlagnahme sowie Kernenergie
− �Vorsatz des Versicherungsnehmers oder berechtigter

Bootsfahrer

Für jeden Eisberg
Mit der Wahl einer Wassersportvollkaskoversicherung 
erhalten Sie Deckung gegen alle Gefahren, denen die 
versicherten Sachen ausgesetzt sind. 
Wir zahlen bei Schäden am Motor, an der maschinellen 
Einrichtung und am Zubehör, an persönlichen  
Effekten und Unterhaltungselektronik sowie während 
der Transporte bei Unfall des Fahrzeugs, Brand, 
Blitzschlag,Explosion, höherer Gewalt und Diebstahl. 
Ihr Boot ist in jeder Situation gut geschützt.

Selbst ist der Bootsbesitzer
Mit wählen Ihre gewünschte Selbstbeteiligung, die 
sich aus dem Beitragsteil ergibt. Die Selbstbeteiligung 
wird nicht angerechnet für Schäden, die über die Teil-
kasko ebenfalls versichert wären.
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Sicherer Hafen
Vom Bug bis zum Heck
Wir versichern Ihr Boot – egal ob neu oder schon 
etwas älter – zum Neuwert. Dieser Vorteil lässt Sie 
beruhigt auf große Fahrt gehen.
Eine Versicherung zum Zeitwert ist natürlich ebenfalls 
möglich.
Bei Totalverlust Ihres Boots erhalten Sie den Versiche-
rungswert bis zur Höhe der vereinbarten Taxe. Im 
Teilschadenfall können Sie auf die notwendigen Wieder-
herstellungskosten ohne Abzüge „neu für alt“ zählen. 
Die Versicherung gilt als „Feste Taxe“ vereinbart, eine 
Unterversicherung wird nicht angerechnet.

Freie Fahrt
In der Vollkaskoversicherung rechnen wir Ihnen einen 
Schadenfreiheitsrabatt bis zu 40 % an und bieten  
einen Rabattretter: Nach 5 schadenfreien „Dialog Jahren“ 
werden Sie nach einem Kaskoschaden nicht rückgestuft.
Ihr Schadenfreiheitsrabatt:
− �Nach 1 Jahr 10 %
− �Nach 2 Jahren 20 %
− �Nach 3 Jahren 30 %
− �Nach 4 Jahren 40 %

Jolle und Yacht
Entnehmen Sie die Beiträge für eine Vollkasko-
versicherung zum Neuwert folgender Rechnung: 

Bootsarten Klasse I
Segelyachten, Motorsegler, sonstige Segelboote
(Dingis, Jollen), Verdränger

Bootsarten Klasse II
Motorboote aller Art (außer Verdränger)

Sofern eine Vollkaskoversicherung zum Zeitwert 
gewünscht wird, beträgt der Zuschlag 25 % auf die 
genannten Beitragssätze.
Mindestbeitrag 125 EUR – dieser kann auch durch 
SFR-Einstufung nicht unterschritten werden.

Andere Typen
Der Tarif und die Bedingungen gelten für Risiken bis 
100.000 EUR. Die Neuwertversicherung ist für Boote  
bis zu einem Bootsalter von 5 Jahren problemlos  
möglich – darüber hinaus auf Anfrage.
Sollten Sie ein älteres Boot (ab 20 Jahre) besitzen, 
benötigen wir geeignete Unterlagen wie einen Sach-
verständigenbericht oder ein Werftattest, um Auskünfte 
über Zustand und Wert zu erhalten. 
Auf Anfrage bieten wir Ihnen auch den passenden  
Schutz für andere nicht genannte Bootstypen wie 
Katamarane, Trimarane, Ruder- und Schlauchboote 
oder Um-, Einzel- und Eigenbauten, wenn deren Kon-
struktion und Bauweise durch Baupläne, Gutachten  
oder Zertifikat belegt ist.

Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot.

Erfahrung wird belohnt
Hatten Sie bisher keine Wassersportversicherung, 
profitieren Sie ebenfalls: Wir bieten Ihnen einen 
Schadenfreiheitsrabatt bis zu 20 %, wenn Sie mindestens 
seit 2 Jahren im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis 
zum Führen eines vergleichenbaren Boots für das 
beantragte Fahrtgebiet sind. Sollte keine Fahrerlaubnis 
erforderlich sein, ist der Nachweis von Fahrpraxis mit 
einem vergleichbaren Boot im beantragten Fahrtgebiet 
notwendig.

Mit Fender
Wir empfehlen Ihnen nicht nur den Abschluss einer 
Kasko-, sondern auch einer Haftpflichtversicherung. 
Diese ist in vielen Ländern sogar Pflicht. Mit einer 
Wasserfahrzeughaftpflichtversicherung schützen Sie 
sich weltweit gegen Ansprüche, die gegen Sie als Halter 
oder Führer eines versicherten Wassersportfahrzeugs 
geltend gemacht werden. Schuldig oder nicht schuldig, 
Sie behalten Oberwasser.

1) Fahrtgebiete siehe Rückseite.

Fahrtgebiet1) Selbstbeteiligung in EUR
250 500 1.000 2.500

A 0,70 % 0,60 % 0,55 % 0,45 %
B 0,85 % 0,75 % 0,65 % 0,55 %
C 1,10 % 1,00 % 0,85 % 0,70 %
D 1,30 % 1,15 % 1,00 % 0,80 %

Fahrtgebiet1) Selbstbeteiligung in EUR
500 1.000 2.500

A 0,80 % 0,75 % 0,60 %
B 1,00 % 0,85 % 0,75 %
C 1,25 % 1,05 % 0,85 %
D 1,50 % 1,25 % 1,00 %
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Gruppe A:
Alle deutschen Binnengewässer
Gruppe C:
Alle europäischen Binnengewässer, Ostsee,  
englischer Kanal und Nordsee sowie Mittelmeer 
mit folgenden Fahrtgrenzen:
− �Englischer Kanal: Linie Lands End – Quessant
− �Nordsee: Linie Wick – Bergen
− �Mittelmeer: Gibraltar bis Eingang Dardanellen jedoch

ohne afrikanische und asiatische Hoheitsgewässer

Gruppe B:
Alle europäischen Binnengewässer
Gruppe D:
Alle europäischen Binnengewässer, gesamte Nord- und 
Ostsee und englischer Kanal sowie Atlantischer Ozean 
und das Mittelmeer mit folgenden Fahrtgrenzen, jedoch 
einschließlich der Hoheitsgewässer Griechen lands, 
Zyperns und der Türkei:
− �Norden 61° N, Süden 35° N
− �Westen 12° W, Osten 35° E

Fahrtgebiete Wassersportkaskoversicherung
90

77
8 

 1
/1
0.

20
25



10 von 18

90
77

8 
 1
/1
0.
20
25

Vermittlername

Vermittlernummer

Aufzuhebende Verträge Antrag auf Wassersportversicherung

Neuantrag
Veränderungsantrag

Hinweis zu den 
Folgen einer vor-
vertraglichen 
Anzeigepflicht
verletzung

Sämtliche Fragen des Antrages müssen deutlich, vollständig und wahrheitsgemäß durch den Antragsteller beantwortet werden. Bei grob fahrlässiger oder vor
sätzlicher Verletzung der Anzeigepflicht können wir ganz oder teilweise leistungsfrei sein. Bei fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht können wir das Recht zur 
rückwirkenden Vertragsanpassung haben (z. B. Beitragsanpassung/Leistungsausschluss) oder den Versicherungsvertrag kündigen. Ein Vertragsanpassungsrecht 
beschränkt auf den Beginn der laufenden Versicherungsperiode oder Kündigungsrecht, kann auch im Falle einer schuldlosen Verletzung der Anzeigepflicht 
bestehen. Hierzu verweisen wir ausdrücklich auf unsere Belehrung „Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen 
Anzeigepflicht“ (siehe Folgeseite nach Unterschriftenzeile zum Antrag). 
Änderungen zu vorstehenden Angaben, die sich vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung ergeben, sind unverzüglich dem Versicherer mitzuteilen.

Bei ist  
Zutreffendes 
anzukreuzen

Persönliche
Daten

Herr
Frau
Firma
ohne Anrede

Ist der/die Antragsteller/in bereits Kunde/
Kundin bei unserer Gesellschaft?

ja	 nein

Name�

Vorname, Titel�

Zusatzzeile�

Straße, Haus-Nr.�

Postleitzahl� Wohnort

Telefon-Nr.     privat*)    dienstlich*) 

E-Mail*)

Staatsangehörigkeit*)	 Selbstständig?*)	 Derzeitige Tätigkeit/Beruf/Branche*)	 Umsatzsumme (Vorjahr) in EUR

ja	 nein
Die mit *) gekennzeichneten Daten sind freiwillige Angaben, die für die Tarifierung nicht erforderlich sind.

SEPA-
Lastschriftmandat

Mandat für	 Mandat für	 Mandatsreferenznummer wird separat mitgeteilt	 Gläubigeridentifikation
wiederkehrende Zahlungen		 eine einmalige Zahlung		 DE98ZZZ00002103396

Ich/Wir ermächtige/n die Dialog Versicherung AG, Beiträge von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir mein/unser 
Kreditinstitut an, die von der Dialog Versicherung AG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, bei meinem/unserem Kreditinstitut die Erstattung des belasteten 
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
IBAN BIC

Name des Kreditinstituts	 Ort	 Datum	 Unterschrift des/der Kontoinhabers/in

Bitte nur ausfüllen, wenn der Versicherungsnehmer/Antragsteller nicht der o.g. Kontoinhaber ist. Name, Straße und Hausnummer, Land, Postleitzahl und Ort

Vertragsbeginn
Vertragsdauer
Zahlungsweise

Versicherungsbeginn 12 Uhr	 Versicherungsablauf 12 Uhr

Versicherung Versicherungsbeginn 12 Uhr Versicherungsablauf 12 Uhr Hinweise

Kasko Laufzeit max. 1 Jahr

Haftpflicht Laufzeit max. 3 Jahre

Laufzeit: max. 1 Jahr (länger nicht möglich)
Weicht der angegebene Ablauf von der angegebenen Dauer ab, so gilt der Ablauf als vereinbart. Bei mindestens einjähriger Dauer verlängert sich der Vertrag mit 
Ablauf der Vertragszeit von Jahr zu Jahr, wenn nicht spätestens drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine Kündigung in Textform zugegangen ist.

Dauer: 1 Jahr ohne Nachlass       

Zahlungsweise:

Hinweis Alle aufgrund dieses Antrages abgeschlossenen Versicherungen sind rechtlich selbständige und voneinander unabhängige Verträge. Versicherungs-
schutz wird auf der Grundlage der vereinbarten Versicherungsbedingungen sowie der ggf. vereinbarten Zusatzbedingungen, Besonderen Bedingungen 
und Klauseln gewährt, welche Ihnen mit den zugehörigen Vertrags- und Kundeninformationen zusammen mit den wichtigen Hinweisen zu Ihrem/n 
Versicherungsvertrag/-verträgen übergeben wurden.

Patente, Führer-
schein

Führerschein/
Patent	

Bootsklasse/ 
Bootstyp

Fahrzeug-/ 
Bootsmerkmale

Motor

Trailer

I):	 Segelyacht	 Motorsegler	 sonstige Segelboote (Dingis, Jollen, keine Mehrrumpfboote)	 Verdränger
II):	 Motorboote (Gleiter/Halbgleiter, keine Verdränger)

	
 	 	 Typ/Bootsklasse* 

/
CE-Nr. 	  Länge ü. A.	 Breite ü. A. 	 Segelfläche*

1
	 Höchst-km/h*

/ Holz  Alu  Kohlefaser m m qm
1 (Segelfläche nur wenn Bootsklasse „I“, jedoch nicht bei Verdränger)

Hersteller*	 Modell/Typ*	 Baujahr*	 Motor-/Serial-Nr.*	 Leistung PS*	 Leistung KW*

Außenborder	
Hersteller*	 Baujahr*	 Amtl. Kennzeichen*	 Fahrgestell-Nr.*

* = Pflichtfelder, wenn Risiko in der linken Spalte markiert wurde!

Liegeplatz Ständiger Liegeplatz im Ausland ja	 nein	 Wenn ja, ist der „Fragebogen für ständigen Liegeplatz im Ausland“ (Form.Nr. 90779) einzureichen.

Versicherungsschein-Nr. unserer Gesellschaft: Kundennummer:

	D	E

Innenborder

jährlich (5 % Zahlungsbonus) 
1/4 jährlich 

3 Jahre mit 10 % Dauernachlass (nur Haftpflichtversicherung)

1/2-jährlich (2 % Zahlungsbonus)
monatlich - nur in Verbindung mit SEPA

Amtl. Kennz./Reg.-Nr./Kennz. zur eindeutigen Identifikation des Bootes*

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erhalten Sie unter www.dialog-versicherung.de/datenschutz.
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Kasko Hinweis: Ohne Vercharterung/Vermietung nur zu eigenen Sport- und/oder Vergnügungszwecken

Versicherungs-
summen

Hinweis:	� Versicherungswert ist wahlweise der Neuwert oder der Zeitwert der zu versichernden Sachen zum Zeitpunkt des Abschlusses der Versicherung. 
Die Versicherungssumme hat dem Versicherungswert zu entsprechen und gilt als „Feste Taxe“ vereinbart. 

Neuwert	 Zeitwert (Zuschlag laut Tarif)	 Versicherungssumme EUR
Fahrzeug/Boot einschl. fest eingebauter Teile, Motor/maschinelle Einrichtung, Inventar/Zubehör, fest eingebaute 
technische/nautische Ausrüstung, Slipwagen/Beiboot, persönliche Effekten sowie Unterhaltungselektronik 
(bis max. 250 EUR je Stück bzw. 2.500 EUR je Schadenfall auf erstes Risiko)	

Trailer	

Vertrags-
grundlagen/
Deckungsumfang/
Selbstbeteiligung

Vertragsgrundlage sind die Wassersportkasko-Versicherungsbedingungen (AVB Kasko 2017) sowie die Anweisungen für den Schadenfall.
�Vollkasko (ohne Selbstbeteiligung nicht möglich) nach den AVB Kasko mit folgender Selbstbeteiligung 
(Mindest-Selbstbeteiligung für Bootsklasse II 500 EUR) 
Vollkasko (Möglichkeiten siehe Tarif):	 250 EUR	 500 EUR	 1.000 EUR	 2.500 EUR
�Teilkasko (auf Anfrage) für Fahrzeug/Boot: Versicherungsschutz für Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion (ausgenommen durch Kernenergie), 
Elementarereignisse und Unfall des transportierenden Fahrzeuges sowie Totalverlust infolge höherer Gewalt und Diebstahl des ganzen Fahrzeuges.
�Trailer-Deckung mit fester Selbstbeteiligung von 150 EUR: Versicherungsschutz für Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Elementarereignisse, 
Unfall des mit dem ziehenden Fahrzeug verbundenen Trailers sowie Totalverlust infolge höherer Gewalt und Diebstahl des ganzen Trailers.

Geltungsbereich/
Fahrtgebiet

�A) –   Alle deutschen Binnengewässer

B) –   Alle europäischen Binnengewässer

C) –   �Alle europäischen Binnengewässer, Ostsee, Englischer Kanal und Nordsee sowie Mittelmeer mit folgenden Fahrtgrenzen:
Englischer Kanal:	 Linie Lands End–Quessant
Nordsee:	 Linie Wick–Bergen 
Mittelmeer:	 Gibraltar bis Eingang Dardanellen, jedoch ohne afrikanische und asiatische Hoheitsgewässer.

D) –   �Alle europäischen Binnengewässer, gesamte Nord- und Ostsee und englischer Kanal sowie Atlantischer Ozean und das Mittelmeer mit folgenden
Fahrtgrenzen, jedoch einschließlich der Hoheitsgewässer Griechenlands, Zyperns und der Türkei: 
Norden: 61° N	 Süden:	 35° N 
Westen: 12° W	 Osten:	 35° E

Beitragsrechnung Fahrzeug:	

Gesamtversicherungssumme	 EUR zu %

Abzüglich Schadenfreiheitsrabatt (Nachweis beifügen)	 %

Jahresnettobeitrag Fahrzeug/Boot (Mindestbeitrag 125 EUR netto)	

Trailer: Versicherungssumme	 EUR zu %

Jahresnettobeitrag Kasko insgesamt	

Haftpflicht Mit Weltgeltung als Halter eines versicherten Wasserfahrzeuges
(Es gilt der Beitrag entsprechend dem jeweils gültigen Haftpflichttarif).

Vertragsgrund
lagen, Deckungs- 
summen

Vertragsgrundlage sind die Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) sowie die Besondere Bedingungen und Risiko-
beschreibungen für die Haftpflichtversicherung von privat genutzten Wassersport-Fahrzeugen

Dauernachlass:	 1 Jahr (ohne Nachlass)	 3 Jahre (10 %) 	

Nachlass	 %

Jahresnettobeitrag	

Hinweis: In verschiedenen Ländern besteht die Verpflichtung zum Abschluss und Nachweis einer Wasserfahrzeug-Haftpflichtversicherung (z. B. muss in Italien ab 
11.07.2022 eine Versicherungssumme von mindestens 6.450.000 EUR für Personenschäden und 1.300.000 EUR für Sachschäden nachgewiesen werden).

Beitrag

Gesamtbeitrag netto für Kasko, Haftpflicht (soweit beantragt)	

Beitrag gem. Zahlungsweise	

Gesetzliche Versicherungsteuer	

Gesamtbeitrag gem. Zahlungsweise	

Sonstiges

Vorversicherung
Vorschäden

Schaden- 
freiheitsrabatt
Kasko

Besteht oder bestanden in den letzten 3 Jahren bereits gleichartige Versicherungen?	 ja	 nein
Wenn ja:	 Kasko
Versicherer Versicherungs-
Anschrift	 Schein-Nr.	

Wer hat gekündigt?	 Versicherer	 Versicherungsnehmer	 Kündigungsgrund:	

Anzahl der schadenfreien Jahre in der Kaskoversicherung	 Jahre
(Bestätigung des Vorversicherers ist erforderlich!)
Wenn ja:	 Haftpflicht
Versicherer Versicherungs-
Anschrift	 Schein-Nr.	

Wer hat gekündigt?	 Versicherer	 Versicherungsnehmer	 Kündigungsgrund:	
Schäden in den letzten 3 Jahren (Bitte ausfüllen, auch wenn keine Vorversicherung bestand):

ja (bitte Auflistung mit Anzahl, Art und Schadenhöhe beifügen)	 nein
Hinweis: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie als Antragsteller verpflichtet sind, uns diese Fragen vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten, da 
wir die Angaben im Rahmen der Risikoprüfung benötigen. Zur Überprüfung und Ergänzung Ihrer Angaben kann ein Datenaustausch mit anderen Versicherern 
erforderlich werden.

Beitrag netto in EUR

Beitrag netto in EUR

Beitrag netto in EUR

15.000.000 EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 
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Widerrufs-
belehrung

Widerrufsbelehrung 

Abschnitt 1
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform 
(z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
• der Versicherungsschein,
• �die Vertragsbestimmungen,

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der
Tarifbestimmungen,

• diese Belehrung,
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,
• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
Dialog Versicherung AG, Adenauerring 7, 81737 München. Bei einem Widerruf per E-Mail ist der Widerruf an die  
E-Mail-Adresse service@dialog-versicherung.de zu richten.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz 
vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf 
der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 1/360 EUR pro Tag. Der 
Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.  

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene 
Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.  

Abschnitt 2 
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen 
aufgeführt:  

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:  

1. �die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist
auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer;

2. �die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem
Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines
Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

3. �die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;

4. �die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des 
Versicherers;

5. �den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Beiträge einzeln
auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein
genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des
Preises ermöglichen;

6. �Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Beiträge;

7. �die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter
Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;

8. ��Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des
Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;

9. ��das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Namen
und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich
Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch
Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

10. �Angaben zur Laufzeit des Vertrages;

11. �Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger
Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

12. �die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss
des Versicherungsvertrags zugrunde legt;
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Bitte beachten Sie vor Unterzeichnung dieses Antrages die wichtigen Hinweise, Erläuterungen und Vertragsgrundlagen
auf der nächsten Seite. An diesen Antrag halte ich mich einen Monat gebunden.

Empfangs-
bestätigung

Ich bestätige, dass ich rechtzeitig vor Unterzeichnung des Antrages, die der/den beantragten Versicherung/en zugrunde liegenden Produktinformationsblätter, 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Besonderen Versicherungsbedingungen und Klauseln sowie die Kundeninformation Privatversicherung einschließlich der 
Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht, das Beiblatt zum Antrag, die Hinweise zum Schutz IhrerDaten 
und eine Zweitschrift des Antrages erhalten habe.

Ort, Datum	 Unterschrift des Antragstellers

Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor dem Abschluss des Versicherungsvertrags sowie zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses, insbesondere im 
Leistungsfall, benötigen wir personenbezogene Daten von Ihnen. Zur Förderung der Transparenz der Datenverarbeitungen sind die Dialog Versicherungen den 
sog. „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ beigetreten. Weitere Informationen zu den 
Verhaltensregeln und zu Listen der Unternehmen unserer Gruppe, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen sowie Listen der Auftragnehmer 
und der Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, finden Sie unter „Hinweise zum Schutz Ihrer Daten“.
Die Regeln zum Umgang mit personenbezogenen Kundendaten gelten auch für jeden, der über Ihren Vertrag versichert ist oder dessen Daten durch diesen 
Antrag erfasst werden. Bitte informieren Sie alle Personen, zu denen mit diesem Antrag personenbezogene Daten erhoben werden, hierüber.

Unterschriften Bevor Sie den Antrag unterschreiben, überprüfen Sie bitte alle Angaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Lesen Sie bitte auch die beiliegenden Vertrags- und
Kundeninformationen sowie die wichtigen Hinweise, Erläuterungen und Vertragsgrundlagen.

Ort, Datum	 Unterschrift des Antragstellers	 Unterschrift des Vermittlers

13. �das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige 
Gericht;

14. �die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden,
sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit
dieses Vertrags zu führen;

15. �einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die
Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu
beschreiten, hiervon unberührt bleibt;

16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde.

Ihre Dialog Versicherung AG

Information zur 
Verwendung Ihrer 
Daten
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Kaskoversicherung
In der Vollkasko wird ein Schadenfreiheitsrabatt angerechnet: 
nach 1 Jahr 10 %, 2 Jahren 20 %, 3 Jahren 30 % und 4 Jahren 
40 %. Der Schadenfreiheitsrabatt wird nur in der Vollkaskover-
sicherung gewährt. Die Rabatteinstufung erfolgt für die nach-
gewiesene schadenfreie Vorversicherung. Im Schadenfall erfolgt 
eine Rückstufung um jeweils 2 Rabattklassen. Tritt, nachdem der 
Vertrag bei der Dialog mindestens 5 Jahre schadenfrei bestanden 
hat, ein Versicherungsfall ein, so erfolgt für dieses Ereignis keine 
Verneinung.
Haftpflichtversicherung
Beitragsangleichung: Auf die Möglichkeit einer Beitragsan-
gleichung gemäß den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
wird hingewiesen. Erhöhen wir aufgrund dieser Anpassung die 
Prämie, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes 
ändert, so können Sie innerhalb eines Monats nach Eingang 
unserer Mitteilung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhöhung, das 
Versicherungsverhältnis kündigen.

Wichtige Hinweise, Erläuterungen und Vertragsgrundlagen

Verantwortlichkeit für die Angaben im Antrag
Ihr/e Vermittler/in ist für Ihre Betreuung zuständig. Selbstver-
ständlich hilft er/sie Ihnen gerne beim Ausfüllen des Antrags-
for mulars. Die Verantwortung für die Richtigkeit aller Angaben 
liegt jedoch dessen ungeachtet bei Ihnen, weil Sie unser 
Vertragspart ner sind. Achten Sie bitte vor der Unterschrift darauf, 
dass alle Angaben vollständig im Antrag stehen. Unrichtige 
Beantwortung der Fragen nach Gefahrumständen kann zum 
Verlust des Ver sicherungsschutzes führen. Striche oder sonstige 
Zeichen oder Nichtbeantwortung gelten als Verneinung.
Anzeigen und Erklärungen/Nebenabreden/Deckungszusagen 
Alle für die Dialog Versicherung Aktiengesellschaft bestimmten 
Anzeigen und Erklärungen sind in Textform abzugeben 
und sollen an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen ge nannte Anschrift der Direktion oder Service-Stelle 
gesandt werden. Die Vertreter sind zur Entgegennahme nur 
mündlicher Anzeigen und Erklärungen nicht bevollmächtigt. 
Mündliche Vereinbarungen haben keine Gültigkeit. 
Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn die Dialog sie in 
Textform bestätigt.
Die selbstständige Abgabe von Deckungszusagen ist dem 
Antragsvermittler nicht gestattet und ohne rechtliche Wirkung für 
die Dialog.
Werbewiderspruchsrecht
Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu Zwecken der 
Werbung so wie der Markt- und Meinungsforschung jederzeit 
ganz oder zum Teil widersprechen. Der Widerspruch ist zu 
richten an: Dialog Versicherung AG, Adenauerring 7,  
81737 München. Bei einem Widerspruch per E-Mail 
ist der Widerspruch an die E-Mail-Adresse 
service@dialog-versicherung.de zu richten.

Hinweis zu Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen 
(Sanktionsklausel)
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – 
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder 
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen 
bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem 
nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der 
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Risikoträger:
Dialog Versicherung AG
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Stefan Lehmann
Vorstand: Tamara Pagel (Vorsitzende),
Daniel Spooren, Michael Reinelt, Tanya Waeber
Sitz: München, Amtsgericht München HRB 234855
USt-ID-Nr. DE 318 057 884
VerSt-Nr. 802/V20000026212
Versicherungsumsätze sind umsatzsteuerfrei.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die Antragsfragen wahr heitsgemäß 
und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 

Angaben, die Sie nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber
der Dialog Versicherung AG, 81731 München, in Textform nachzuholen.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen.  
Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Ver trags
annahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?
1. �Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben
wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht.

2. �Kündigung
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuld los
verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch
zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

3. �Vertragsänderung und Wegfall des Versicherungsschutzes
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände,
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertrags
bestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil.
Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode
Vertrags bestand teil.
Erhöht sich durch die Vertragsänderung (in der Kfz-Versicherung nur bei Änderung der Art und Verwendung des Fahrzeugs) der
Beitrag um mehr als 10  Prozent oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie
den Vertrag innerhalb eine Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht
werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

4. �Ausübung unserer Rechte
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats in Textform
 geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend
gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die
wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach
Satz 1 nicht verstrichen ist.

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss.
Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben.

5. �Stellvertretung durch eine andere Person
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des
Rücktritts, der Kündigung, der rückwirkenden Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die
Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf,
dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter
noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung  
der gesetzlichen Anzeigepflicht
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Postanschrift:
Dialog Versicherung AG 
81731 München

Dialog Versicherung AG, 81731 München

Angebot auf Abschluss einer Wassersportversicherung

vielen Dank für Ihr Interesse. Nachstehend unser Angebot, basierend auf den uns aufgegebenen 
Risikoverhältnissen:

Angebot Kasko-Versicherung

Versichertes Boot/Fahrzeug, Versicherungssumme

Versicherungssumme EUR 
(Für Schäden an persönlichen Effekten und Geräten der Unterhaltungselektronik (vgl. Ziffer 1.4) ist die Ent-
schädigungsleistung je Einzelstück mit 250 EUR und je ersatzpflichtigen Schaden mit maximal 2.500 EUR 
auf erstes Risiko begrenzt)

Baujahr:
Trailer:
Hersteller:

EURVersicherungsumme:

Vertragsgrundlagen:
Wassersport-Kasko-Versicherungsbedingungen (AVB Kasko 2017)

Risikoträger:
Dialog Versicherung AG
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Stefan Lehmann
Vorstand: Tamara Pagel (Vorsitzende),
Daniel Spooren, Michael Reinelt, Tanya Waeber
Sitz: München, Amtsgericht München HRB 234855
USt-ID-Nr. DE 318 057 884
VerSt-Nr. 802/V20000026212
Versicherungsumsätze sind umsatzsteuerfrei.
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BBBooooootttssstttyyyppp:::   
HHHeeerrrsssttteeelllllleeerrr///WWWeeerrrfffttt:::   
BBBaaauuujjjaaahhhrrr:::   
MMMoootttooorrrllleeeiiissstttuuunnnggg   PPPSSS:::   
MMMoootttooorrrllleeeiiissstttuuunnnggg   KKKWWW:::   
BooBooBootststsnnnaaammmeee::: 
BBBooooootttssstttyyyppp:::

SSeeggeellffllääcchhee:: 
Amtl. Kennz.: 
Bootsklasse: 
Reg.-Ort: 
Baumaterial Boot: 
Baumaterial Mast:
Höchst-km/h:

Amtl.Kennz: Fahrgestell-Nr.

https://www.dialog-versicherung.de
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Versicherungssumme EUR
zu % = Grundbeitrag netto:� EUR

Schadenfreiheitsrabatt (Nachweis ist vorzulegen):	 %
Jahresnettobeitrag (Mindestbeitrag 125 EUR): 	 EUR

Trailer

Versicherungssumme EUR
zu % = Beitrag netto� EUR

Nettobeitrag gemäß Zahlungsweise� EUR
Gesetzliche Versicherungsteuer� EUR
Gesamtbeitrag einschl. Versicherungsteuer� EUR

Der Mindestbeitrag kann auch durch SFR-Einstufung nicht unterschritten werden.

Schadenfreiheitsrabatt (SFR):
In der Vollkaskoversicherung wird ein Schadenfreiheitsrabatt angerechnet: nach 1 Jahr 10 %, 2 Jahren 20 %,  
3 Jahren 30 % und 4 Jahren 40 %. Rabatteinstufung erfolgt für jeweils nachgewiesene schadenfreie 
Vorversicherung. Im Schadenfall erfolgt eine Rückstufung um jeweils 2 Rabattklassen.
Rabattretter: ein Versicherungsfall nach mindestens 5 schadenfreien Jahre bei der Dialog Versicherung AG 
führt nicht zur Rückstufung.

Fahrtgebiet: 

Versicherungsumfang:
Vollkasko mit einer Selbstbeteiligung von  EUR.
Versicherungsschutz besteht gegen alle Gefahren, denen die versicherten Sachen ausgesetzt sind. Für 
Schäden am Motor, der maschinellen Einrichtung und Zubehör sowie persönlichen Effekten und 
Unterhaltungselektronik und während der Transporte besteht Versicherungsschutz nur gegen Unfall des 
Fahrzeugs, Brand, Blitzschlag, Explosion, höhere Gewalt und Diebstahl.

Wrackbeseitigungs-, Bergungs- und Beseitigungskosten gelten bis zu 100 % der Versicherungssumme, 
mindestens jedoch 500.000 EUR versichert.

Beitrag
Fahrzeug / Boot
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Angebot Haftpflichtversicherung

www.dialog-versicherung.de 

Postanschrift: 
Dialog Versicherung AG 
81731 München

Dialog Versicherung AG, 81731 München



40792 1/04.2025 1 von 2

Kundeninformation 

1. Identität des Versicherers

Name: Dialog Versicherung AG 

Anschrift: Adenauerring 7, 81737 München 

Rechtsform: Aktiengesellschaft 

Sitz: München 

Handelsregister: Registergericht Amtsgericht München – HRB 234855 

Versicherungsteuer-Nr.: 802/V20000026212 

USt-ID-Nr.: DE 318 057 884 

2. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers

Dialog Versicherung AG

Adenauerring 7

81737 München

vertreten durch den Vorstand: Tamara Pagel (Vorsitzende),

Daniel Spooren, Michael Reinelt, Tanya Waeber

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Stefan Lehmann

3. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers

Die Dialog Versicherung AG betreibt alle Arten der Schaden- und Unfallversicherung.

4. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Es gelten bei entsprechender Beantragung die zu den einzelnen Versicherungen aufgeführten Versicherungsbedingungen und

Klauseln.

Nach Eintritt eines Versicherungsfalls und Feststellung unserer Leistungspflicht erbringen wir die in dem jeweiligen Versiche-

rungsvertrag für diesen Fall vereinbarte Leistung.

Die Einzelheiten zu Art, Umfang und Fälligkeit sowie Erfüllung unserer Leistungen sind in den maßgeblichen Versicherungsbe-

dingungen und Klauseln geregelt.

5. Gesamtpreis der Versicherung

Die Höhe der Einzelbeiträge, der zu entrichtende Gesamtbeitrag einschließlich der gesetzlichen Versicherungsteuer und der Zeit-

raum für den der Beitrag zu zahlen ist, sind im Antrag und im Versicherungsschein ausgewiesen.

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlweise der Beiträge

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Abschluss des Vertrages und Aufforderung zur Zahlung fällig, jedoch

nicht vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.

Wann Sie die Folgebeiträge zu zahlen haben, richtet sich nach der vereinbarten Zahlweise (z. B. monatlich oder jährlich), die Sie

Ihrem Antrag entnehmen können. Bei Lastschrift von Ihrem Konto sorgen Sie bitte für entsprechende Deckung; die Zahlung gilt

als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag belastet werden kann und einer berechtigten Lastschrift nicht widersprochen

wird.

Ist die Zahlweise des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. Ist

Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. Die ge-

stundeten Raten des laufenden Versicherungsjahres werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz

oder teilweise in Verzug gerät.

Nähere Einzelheiten finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der jeweiligen Versicherung.

Bei halbjährlicher Zahlweise beträgt der Ratenzuschlag 3 %, bei vierteljährlicher Zahlweise 5 %. Monatliche Zahlung setzt ein

SEPA-Lastschriftmandat voraus. Entfällt diese Voraussetzung nachträglich, gilt vierteljährliche Zahlweise vereinbart.

7. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen

Die Informationen dieser Produktunterlagen sind 3 Monate ab Aushändigung dieser Unterlagen gültig. Der im Antrag genannte

Beitrag kann sich jedoch ändern. Hier gilt der bei Vertragsabschluss jeweils gültige Tarif.

8. Zustandekommen des Vertrages

Der Versicherungsvertrag kommt durch Ihren Antrag und Zugang des Versicherungsscheines oder unserer gesonderten Annah-

meerklärung zustande. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt, wenn Sie den

Beitrag rechtzeitig gezahlt haben. Als Antragsteller sind Sie einen Monat an den Antrag gebunden; Ihr Widerrufsrecht bleibt hier- 

von unberührt. Ebenfalls mit einer Frist von einem Monat können wir Ihren Antrag annehmen.
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9. Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung ohne Begründung innerhalb von 2 Wochen widerrufen (z. B. Brief, E-Mail). Eine ausführliche

Belehrung zu Ihrem Widerrufsrecht finden Sie im Antrag.

10. Laufzeit des Vertrages

Die Vertragsdauer können Sie dem Antrag entnehmen.

11. Beendigung des Vertrages, Kündigungsbedingungen

Sie oder wir können zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jeden Verlängerungsjahres den Vertrag

kündigen. Verträge von mindestens einjähriger Dauer verlängern sich nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer stillschweigend

um jeweils ein Jahr, wenn nicht vorher durch Sie oder uns gekündigt wurde. Bei einer Vertragsdauer von mehr als 3 Jahren kön-

nen Sie den Vertrag schon zum Ablauf des 3. Jahres und jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Die Kündigung ist wirksam,

wenn sie 3 Monate vor dem jeweiligen Ablauf dem anderen Vertragspartner zugegangen ist. Die Kündigung ist in Textform zu er-

klären.

Der Vertrag kann vorzeitig beendet/gekündigt werden, insbesondere

• im Versicherungsfall (von beiden Vertragspartnern) 

• bei Eigentumswechsel (vom Versicherer und dem Erwerber) 

• bei Obliegenheitsverletzung (vom Versicherer) 

• bei Risikofortfall (von beiden Vertragspartnern) 

• im Fall der Beitragsangleichung (unter bestimmten Voraussetzungen; von Ihnen als Versicherungsnehmer) 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu der jeweiligen Versicherung. Diese sind in Ihren 

Produktunterlagen zu finden. 

12. Anwendbares Recht

Auf die vorvertraglichen Beziehungen und auf das Vertragsverhältnis selbst findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland

Anwendung.

13. Sprachen

Sämtliche Kommunikation und Korrespondenz findet in deutscher Sprache statt.

14. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren Versicherungsombudsmann e.V.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V.

Sie können deshalb innerhalb von 8 Wochen nach Erhalt unserer Nachricht das kostenlose außergerichtliche Schlichtungsverfah-

ren in Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin

Tel.: 01804 2244-24 (0,20 Euro je Anruf/Fax; höchstens 60 Cent je Anruf aus Mobilfunknetzen);

Fax: 01804 2244-25

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt. 

15. Aufsichtsbehörde

Wir werden uns stets gut und zuvorkommend um Ihre Versicherungsangelegenheiten kümmern. Kommt es doch einmal zu Mei-

nungsverschiedenheiten, so können Sie Ihre Beschwerde an die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Bereich Versicherung

Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn;

Tel.: 0228 4108-0; Fax 0228 4108-1550

E-Mail: poststelle@bafin.de

richten. 
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Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch die Dialog Versicherung 
AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden 
Rechte. 
 
Bitte geben Sie die Informationen auch den aktuellen und künfti-
gen vertretungsberechtigten Personen und wirtschaftlich Berech-
tigten sowie etwaigen mitversicherten Personen und sonstigen 
Beteiligten weiter. 
 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

Dialog Versicherung AG 
Adenauerring 7 
81737 München 
Telefon: (089) 5121-6680 
E-Mail: service@dialog-versicherung.de 

 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post 
unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz - Datenschutzbeauf-
tragter - oder per E-Mail unter:  
konzerndatenschutz.de@generali.com 
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Be-
achtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
des neuen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der daten-
schutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versiche-
rungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeb-
lichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen 
auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbe-
zogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ 
(Code of Conduct Datenschutz) verpflichtet, die die oben ge-
nannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft ergänzen. 
Diese können Sie im Internet unter  
http://www.dialog-versicherung.de/datenschutz abrufen. 
 
Fordern Sie Informationen z. B. zu unserem Unternehmen 
oder zu Produkten oder Leistungen unseres Unternehmens 
an, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben 
für die Bearbeitung Ihres Anliegens. Falls Sie eine Beratung 
wünschen, benötigen wir Ihre Angaben zur Weitergabe an 
unsere Vertriebspartner. 
 
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen 
wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Ab-
schluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu 
übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag 
zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des 
Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rech-
nungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, 
um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten 
und wie hoch der Schaden ist. 
  
Die Bearbeitung Ihres Anliegens bzw. der Abschluss 
und die Durchführung des Versicherungsvertrages ist 
ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Da-
ten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, 
z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung auf-
sichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten nutzen wir weiterhin 
für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, bei-
spielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpas-
sung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für um-
fassende Auskunftserteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener 
Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 
1 Buchst. b DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Ab-
schluss eines Unfallversicherungsvertrages) erforderlich sind, 
holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. a i. V. m. 
Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenka-
tegorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 Buchst. j 
DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. Eine erteilte Einwilligung kann je-
derzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von 
Einwilligungserklärungen, die gegebenenfalls vor der Geltung 
der DSGVO, also vor dem 25.05.2018, uns gegenüber erteilt 
worden sind. Der Widerruf hat keine Rückwirkung. Er berührt 
nicht die Rechtswirksamkeit der bis zum Eingang des Widerrufes 
auf der Grundlage der vormaligen Einwilligung erfolgten Daten-
verarbeitung. Dies gilt auch für die Rechtswirksamkeit einer bis 
zum Eingang des Widerrufes ergangenen, Sie betreffenden au-
tomatisierten Einzelfallentscheidung. 
 
Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von 
uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO). 
Dies kann insbesondere erforderlich sein: 
- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 

einschließlich des Trainings und der Weiterentwicklung 
technischer Systeme, 

- zur Optimierung unserer internen Abläufe, 
- zur Anonymisierung von Daten, z. B. um daraus Statistiken 

zu erstellen, 
- zu einer passgenauen Werbung für unsere eigenen Versi-

cherungsprodukte und für andere Produkte der Unterneh-
men der Generali-Gruppe und deren Kooperationspartner 
sowie für Markt- und Meinungsumfragen, 

- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbeson-
dere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinwei-
sen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können. 

 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten 
zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichts-
rechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewah-
rungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen ge-
setzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DSGVO. 
 
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Rückversicherer: 
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen 
Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es er-
forderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen 
Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes 
Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. 
Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückversicherer unser 
Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der 
Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Ver-
fahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre Daten an den 
Rückversicherer nur, soweit dies für die Erfüllung unseres Versi-
cherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wah-
rung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. Nä-
here Informationen können Sie von unseren Rückversicherern 
erhalten: 
 
- Assicurazioni Generali Luxembourg Branch,  

Boulevard Marcel Cahen 52, 1311 Luxembourg, Luxemburg 
- Generali Deutschland AG,  

Adenauerring 7, 81737 München, 
- Pharma-Rückversicherungs-Gemeinschaft, 

Königinstraße 107, 80802 München 
  

mailto:datenschutzbeauftragter@dialog-versicherung.de
http://www.dialog-versicherung.de/datenschutz
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Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von ei-
nem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die 
zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benö-
tigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch übermit-
telt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden 
Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung 
und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleis-
tungsangelegenheiten benötigen. 
 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unterneh-
mensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufga-
ben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral 
wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und 
einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, 
können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von An-
schriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Ver-
trags- und Schadenbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur 
gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unterneh-
men der Gruppe verarbeitet werden. Soweit wir auf Basis der 
Würdigung der Umstände annehmen dürfen, dass Sie Post, 
E-Mails oder Zahlungen nicht an das für Ihr Anliegen zustän-
dige Konzernunternehmen adressiert haben, bemühen wir 
uns in bestimmten Fällen fehladressierte Post- und E-Mailein-
gänge sowie Zahlungen innerhalb des Konzerns an das zu-
ständige Unternehmen weiterzuleiten.  
Zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem 
Handelsrecht) oder auf Basis berechtigter Interessen können 
wir auch Daten an die Generali Deutschland AG als Oberge-
sellschaft der deutschen Unternehmensgruppe, an die Assi-
curazioni Generali S.p.A. als Konzernmutter der internationa-
len Generali-Gruppe sowie an andere Gesellschaften der 
deutschen oder internationalen Generali-Gruppe übertragen. 
In unserer Dienstleisterliste im Internet unter  
http://www.dialog-versicherung.de/datenschutz finden Sie die 
Unternehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung 
teilnehmen. 
 

Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.  
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer 
und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Ge-
schäftsbeziehungen bestehen, können Sie der jeweils aktu-
ellen Version auf unserer Internetseite unter  
http://www.dialog-versicherung.de/datenschutz entnehmen. 
 

Soweit mehrere Unternehmen Ihre personenbezogenen Da-
ten in gemeinsamer Verantwortlichkeit (Art. 26 DSGVO) ver-
arbeiten, haben sich die jeweiligen Unternehmen unterei-
nander vertraglich dazu verpflichtet, ihre datenschutzrechtli-
chen Pflichten (einschließlich Informationspflichten und Be-
troffenenrechte) in der Regel in eigener Verantwortung zu 
erfüllen. 
 
Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten 
an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden 
zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozial-
versicherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungs-
behörden). 
 
 

Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für 
die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 
Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten 
für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen un-
ser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzli-
che Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). 
Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, so-
weit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende 
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter 
anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenord-
nung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen 

betragen danach bis zu zehn Jahre.  
 
Betroffenenrechte 

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können 
Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder 
die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein 
Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zustehen. 
 

Widerspruchsrecht 
 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interes-
sen, können Sie dieser Verarbeitung mit Wirkung für die Zu-
kunft widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situa-
tion Gründe ergeben, die gegen die Datenverarbeitung spre-
chen.  
Einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwe-
cken der Direktwerbung können sie jederzeit ohne Angabe 
von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widersprechen.  
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist an den oben 
genannten Verantwortlichen für die Datenverarbeitung zu 
richten. 

 

Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den 
oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Daten-
schutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Da-
tenschutzaufsichtsbehörde ist: 
 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 
Postfach 1349 
91504 Ansbach 
 

Bonitätsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwen-
dig ist, fragen wir bei dem Verband der Vereine Creditreform 
e.V., Hellersbergstr.12, 41460 Neuss, dem Bundesanzeiger Ver-
lag GmbH, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln oder der Auskunf-
tei infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-
Baden Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zah-
lungsverhaltens ab. 

 
Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirt-
schaft 

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informati-
onssystem (HIS) der Besurance HIS GmbH, Daimlerring 4, 
65205 Wiesbaden zur Sachverhaltsaufklärung bei der Schaden-
prüfung sowie bei der Bekämpfung von Versicherungsmiss-
brauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener 
Daten mit dem HIS erforderlich. Eine Beschreibung des HIS fin-
den Sie im Internet unter www.besurance-his.de.  
 
Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 

Um Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen 
und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderli-
chen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit 
dem von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfol-
gen. 
 
Datenübermittlung in ein Drittland 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt 
die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kom-
mission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde 
oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbind-
liche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-

http://www.dialog-versicherung.de/datenschutz
http://www.dialog-versicherung.de/datenschutz
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Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. Detaillierte Infor-
mationen dazu können Sie unter den oben genannten Kon-
taktinformationen anfordern. 
 
Automatisierte Einzelfallentscheidungen 

Im Rahmen von Entscheidungsfindungen nutzen wir auch 
automatisierte Prozesse. Ausschließlich automatisierte Ent-
scheidungen im Einzelfall gemäß Art. 22 DSGVO finden je-
doch nicht statt, wenn die Entscheidung zu einem für Sie 
nachteiligen Ergebnis führen sollte. 
 
Änderung der Datenschutzhinweise 
 
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzbestimmungen zu 
ändern. Eine aktuelle Version finden Sie jederzeit auf unse-
rer Website unter  
http://www.dialog-versicherung.de/datenschutz.  
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben 
nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor 
informieren. 
 

 

http://www.dialog-versicherung.de/datenschutz
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□ Neuantrag

□ Bestehender Vertrag Versicherungsschein-Nr.:

Name des Antragstellers/Versicherungsnehmers:

Bitte beantworten Sie uns zu dem von Ihnen gewählten Liegeplatz einige Fragen:

1. Liegeplatz: Anschrift der Marina bzw. des Yachthafens mit Verwaltung einschl. Telefon-Nr. und Liegeplatz-Nr.

Ist der Hafen/Marina frei zugänglich?     □ ja     □ nein eingezäunt?	 □ ja     □ nein

2. Sind die Ein- und Ausfahrten auf der Landseite bewacht bzw. gesichert? □ ja     □ nein
Wenn ja, wie und durch wen?

Welche Vorkehrungen gibt es von der Seeseite her?

3. Liegt Ihr Schiff ständig im Wasser □ ja     □ nein
Wenn nein, wann kommt es an Land und wo/wie wird es gelagert?

4. Wie ist das Boot selbst inner- und außerhalb des Wassers gegen unbefugte Wegnahme/Benutzung gesichert?

5. �Wer sieht nach dem Schiff, wenn Sie nicht anwesend sind und welche Auflagen haben Sie hierfür gemacht
(z. B. regelmäßige Kontrolle hinsichtlich Vorhandensein, Vertäuung, Information bei Auffälligkeiten und Schäden etc.)?

6. �Bitte legen Sie uns Informationsmaterial über den Hafen bzw. die Marina, die Benutzungsbestimmungen und eine Kopie des
Mietvertrages für den Liegeplatz vor.

7. Handelt es sich um einen reinen Sportboothafen □ ja     □ nein

Gibt es auch eine kommerzielle Nutzung (z. B. Fährverkehr) □ ja     □ nein

Ort/Datum					 (Unterschrift des Versicherungsnehmers/Antragstellers)
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Fragebogen für ständigen Liegeplatz im Ausland
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Wassersportversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
Unternehmen: Dialog Versicherung AG, 
Deutschland, Registergericht Amtsgericht München – HRB 234855

Wassersportversicherungen
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Was ist versichert?

Wir bieten Ihnen verschiedene Versicherungsarten an, 
zwischen denen Sie wählen können:
Wassersport-Kaskoversicherung (sofern vereinbart)

Versicherte Sachen
✔ Fahrzeug und fest eingebaute Teile
✔ Motor/maschinelle Einrichtung
✔ Inventar, Zubehör, Slipwagen/Beiboot
✔ Persönliche Effekten
✔ Bootsanhänger (Trailer) – sofern vereinbart

Versicherte Gefahren

Vollkasko (sofern vereinbart)
● 	�Abhandenkommen, Zerstörung oder Beschädigung des

Fahrzeugs und fest eingebauter Teile gegen alle 
versicherten Gefahren.

● 	�Schäden am Motor, der maschinellen Einrichtung,
Zubehör, persönliche Effekten und Unterhaltungs
elektronik, sowie an allen versicherten Sachen während
der Transporte
● �Unfall des Fahrzeugs
● Brand, Blitzschlag, Explosion
● höhere Gewalt und Diebstahl

Teilkasko (sofern vereinbart)
● 	�Verlust und Beschädigung der versicherten Sachen

durch
● 	�Brand, Blitzschlag, Explosion
● 	�Elementarereignisse und Unfall des transportierenden

Fahrzeuges
● 	�Totalverlust infolge höherer Gewalt und Diebstahl des

ganzen Fahrzeuges

Trailer (sofern vereinbart)
● 	�Brand, Blitzschlag, Explosion, Elementarereignisse,

Unfall des mit dem ziehenden Fahrzeug verbundenen
Trailers sowie Totalverlust infolge höherer Gewalt und
Diebstahl des ganzen Trailers

Versicherungssumme

✔ �Die Versicherungssumme vereinbaren wir mit Ihnen im
Versicherungsvertrag. Sie soll dem Versicherungswert
entsprechen

✔ �Versicherungswert ist der Neuwert oder der Zeitwert

Wassersport-Haftpflichtversicherung 
(sofern vereinbart)

Bezieht sich auf die gesetzliche Haftpflicht aus 
	 Halten, Besitz und Gebrauch von Wassersport- 

	�Fahrzeugen, die ausschließlich zu privaten Zwecken 
verwendet werden.

Dieses Informationsblatt istein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen 
finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). 
Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art der Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen eine Wassersportversicherung an. Diese schützt Sie gegen finanzielle Risiken im Zusammenhang mit 
Ihrem Boot.

Was ist nicht versichert?

Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen sind zum Beispiel:
✘ Schäden durch Krieg
✘ Schäden durch Kernenergie
✘ �Gefahren aus der Verwendung von chemischen,

biologischen, biochemischen Substanzen und
elektromagnetischen Wellen als Waffen

✘ �vorsätzlich herbeigeführte Schäden
✘ �in der Kaskoversicherung Schäden an Vorräten aller Art

sowie an Geld- und Wertsachen
✘ �in der Kaskoversicherung Schäden infolge Diebstahls

nicht diebstahlgesicherter Außenbordmotoren, Trailer
und Slipwagen

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

Keine oder eingeschränkte Leistungspflicht 
kann aus besonderen Gründen bestehen, zum Beispiel
! 	�bei grob fahrlässig herbeigeführte Schäden
! 	�wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer

arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die
Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind,
täuscht oder zu täuschen versucht

! 	�können Selbstbehalte, beispielsweise in der
Vollkaskoversicherung, gelten

! 	�kann ein eingeschränktes Fahrtgebiet, beispielsweise
in der Kaskoversicherung, gelten
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Wo bin ich versichert?

✔ �Die Versicherung gilt innerhalbdes vereinbarten Fahrtgebietes.

Welche Verpflichtungen habe ich?

– 	�Sämtliche im Antrag und in weiteren Schriftstücken gestellten Fragen müssen Sie vollständig und wahrheitsgemäß
beantworten. Diese Angaben können maßgeblichen Einfluss auf die Risikobeurteilung, den Beitrag oder den
Vertragsschluss selbst haben.

– 	�Sie haben nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Gefahrerhöhungen oder
Gefahränderungen haben Sie dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

– 	�Sie müssen uns den Versicherungsfall, nachdem Sie davon Kenntnis erlangt haben, unverzüglich anzeigen.
– 	�In der Haftpflichtversicherung gilt: Einmal im Jahr fragen wir nach, ob und welche Änderungen Ihres Risikos gegenüber

den bisherigen Angaben eingetreten sind. So kann der Versicherungsschutz den zwischenzeitlichen Veränderungen
angepasst werden. Eine Aufforderung dazu kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Auf die in
Ziffer 26 AHB beschriebenen Rechtfolgen einer Verletzung der genannten Pflichten weisen wir ausdrücklich hin.

– 	�In der Unfallversicherung gilt: Nach einem Unfall muss so schnell wie möglich ein Arzt aufgesucht und seinen Anordnungen
gefolgt werden. Außerdem sind wir sofort zu informieren. Todesfälle sind uns innerhalb von 48 Stunden zu melden.

Wann und wie zahle ich?

Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts –unverzüglich nach dem Zeitpunkt 
des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen.
Eine Folgeprämie wird zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das 
monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den 
Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen.

Wann beginnt und wann endet die Deckung?

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der 
Erst- oder Einmalprämie zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?

Der Versicherungsvertrag wird für maximal ein Jahr abgeschlossen. Bei mindestens einjähriger Dauer verlängert sich der 
Vertrag mit Ablauf der Vertragszeit von Jahr zu Jahr, wenn nicht spätestens drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf der 
anderen Partei eine Kündigung in Textform zugegangen ist.
Außerdemkönnen Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist z. B. nach einem Schadenfall möglich.

✔ �Ersetzt berechtigte Schadenersatzforderungen Dritter.
✔ �Unbegründete Schadenersatzforderungen wehren wir

ab, notfalls auch vor Gericht, und tragen die Kosten für
Prozess, Anwalt und Gutachter.

Versicherungssumme
✔ �Die Höhe der vereinbarten Versicherungssumme

können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.
✔ �Die Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle

eines Versicherungsjahres beträgt das Zweifache
dieser Versicherungssumme.

Sportboot-Insassenunfallversicherung 
(sofern vereinbart)

	�Alle Unfälle, die die berechtigten Insassen erleiden; 
er beginnt mit dem Betreten des Bootes und endet mit 
dessen Verlassen

Versicherungssumme
✔ �Wir bieten dem versicherten Personenkreis in einem

Invaliditätsfall (diese haben durch einen Unfall eine
dauerhafte körperliche oder geistige Beeinträchtigung
erlitten) eine Absicherung in Form einer einmaligen
Kapitalzahlung (Invaliditätsleistung).

✔ �Zusätzlich ist eine Leistung für den Fall eines
Unfall-Todes vereinbart.
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Wassersportkasko-Versicherungsbedingungen 
(AVB Kasko 2017) – Fassung 2022 

1. Versicherte Sachen
2. Fahrtgebiet, Geltungsbereich
3. Umfang der Versicherung
4. Ausschlüsse
5. Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines

Vertreters bis zum Vertragsabschluss
6. Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und

Gefahrerhöhung
7. Prämie; Beginn, Ende und Kündigung der Versicherung
8. Versicherungswert
9. Ersatzleistung
10. Selbstbeteiligung
11. Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
12. Wiederherbeigeschaffte Sachen
13. Sachverständigenverfahren

14. Versicherung für fremde Rechnung
15. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei und nach

Eintritt des Versicherungsfalls
16. Obliegenheitsverletzung
17. Besondere Verwirkungsgründe
18. Repräsentanten
19. Übergang von Ersatzansprüchen
20. Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall
21. Veräußerung der versicherten Sache
22. Schriftform; Zurückweisung von Kündigungen, Anzeigen,

Willenserklärungen
23. Vertretervollmacht
24. Verjährung
25. Meinungsverschiedenheiten, Gerichtsstand
26. Schlussbestimmung

1. Versicherte Sachen
Versichert sind

1.1 das im Versicherungsvertrag bezeichnete Fahrzeug
einschließlich fest eingebauter Teile sowie Decksauf- 
und Kajüteinbauten, Ruder, Selbststeueranlage, Anker- 
einrichtung, Winschen, Masten und Spieren, stehendes
und laufendes Gut, Segel;

1.2 Motor/maschinelle Einrichtung
Maschine oder Motor einschließlich Schraube,
Welle, Getriebe, Batterie, Lichtmaschine und Anlasser;

1.3 Inventar, Zubehör, Slipwagen/Beiboot, fest eingebaute
technische und nautische Ausrüstung, Leinen, Rettungs- 
und Sicherheitseinrichtungen, Persenninge, Riemen,
Paddel, Staken, Positionslaternen, Fender und übliches
zum Bootsbetrieb gehörendes Werkzeug, Schwimmwesten;

1.4 Persönliche Effekten (Gebrauchsgegenstände an Bord
zur Ausübung des Wassersports) wie z. B. Decken,
Kleidung, Matratzen, Kissen, Wäsche und Geschirr sowie
Phono-, Fernseh-, Video und andere Geräte der
Unterhaltungselektronik sowie deren Zubehör, soweit
diese im Fahrzeug fest eingebaut bzw. fest damit
verbunden sind, im Rahmen der Entschädigungsgrenzen
gemäß Ziffer 9.3;

1.5 Bootsanhänger (Trailer), soweit deren Mitversicherung
beantragt wurde.

2. Fahrtgebiet, Geltungsbereich
Die Versicherung gilt innerhalb des im Versicherungs- 
schein genannten Fahrtgebietes zu Wasser und zu Lande
sowie während des Anlandholens und Zuwasserlassens
und der Land- und Flusstransporte.

3. Umfang der Versicherung
3.1 Vollkasko – soweit vereinbart (es gilt die Festlegung im 

Versicherungsschein) – 
3.1.1 Versicherungsschutz besteht gegen alle Gefahren, denen 

die versicherten Sachen ausgesetzt sind. 
3.1.2 Für Schäden – am Motor, der maschinellen Einrichtung 

und Zubehör – an persönlichen Effekten und Unterhaltungs- 
elektronik besteht Versicherungsschutz, wenn sie durch 
Unfall des Fahrzeugs, Brand, Blitzschlag, Explosion, höhere 
Gewalt oder Diebstahl (siehe Ziffer 9.2) verursacht wurden. 

3.1.3 Während der Transporte gilt die Versicherung für 
Schäden durch Unfall des Fahrzeuges, Brand, Blitz- 
schlag, Explosion, höhere Gewalt und Diebstahl. 

3.2 Teilkasko – soweit vereinbart (es gilt die Festlegung im 
Versicherungsschein) – Versicherungsschutz besteht 
gegen Verlust und Beschädigung der versicherten Sachen 
durch Brand, Blitzschlag, Explosion (ausgenommen durch 
Kernenergie), Elementarereignisse und Unfall des 
transportierenden Fahrzeuges sowie Totalverlust infolge 
höherer Gewalt und Diebstahl des ganzen Fahrzeuges. 

3.3 Für versicherte Trailer gilt Versicherungsschutz gegen 
Brand, Blitzschlag, Explosion, Elementarereignisse, Unfall 
des mit dem ziehenden Fahrzeug verbundenen Trailers 
sowie Totalverlust infolge höherer Gewalt und Diebstahl 
des ganzen Trailers. 

3.4 Versicherte Kosten 
3.4.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 

Schadens 
3.4.1.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 

Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles 
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung 
des Schadens für geboten halten durfte. 

3.4.1.2 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung 
für versicherte Sachen betragen zusammen höchstens 
die Versicherungssumme je vereinbarter Position. 

3.4.1.3 Aufwendungen des Versicherungsnehmers, die auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind, werden auch 
insoweit erstattet, als sie zusammen mit der sonstigen 
Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. 

3.4.2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
3.4.2.1 Der Versicherer ersetzt die Kosten für die Ermittlung und 

Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, 
sofern diese Aufwendungen den Umständen nach 
geboten waren. Diese Kosten werden auch insoweit 
erstattet, als sie zusammen mit der sonstigen 
Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. 

3.4.2.2 Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen 
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, 
soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder 
vom Versicherer aufgefordert wurde. 

3.4.3 Wrackbeseitigungs-, Bergungs- und Beseitigungskosten 
Zusätzlich zu den Kosten gemäß Ziffer 3.4.1 und 3.4.2 
ersetzt der Versicherer Aufwendungen für die Bergung, 
Beseitigung und Entsorgung des versicherten Fahrzeugs 
oder Wracks bis zu 100 Prozent der Versicherungssumme, 
mindestens jedoch bis zu 500.000 EUR. Voraussetzung 
ist, dass ein versichertes Ereignis vorausgegangen und 
der Versicherungsnehmer zur Beseitigung des Wracks 
oder Übernahme der Kosten verpflichtet ist. Diese Kosten 
werden zusätzlich über die Versicherungssumme hinaus 
ersetzt. 
Der Versicherer leistet über den Kostenersatz für die 
reine Hebung, Entfernung, Bergung, Entsorgung oder 
Vernichtung des Wasserfahrzeugs oder Wracks hinaus 
keinen Ersatz für weitere Aufwendungen, insbesondere 
nicht für Aufwendungen zur Verhinderung oder Beseitigung 
von Schäden an nicht im Rahmen dieses Vertrages 
versicherten Sachen und Umweltschäden (z. B. der 
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Verunreinigung von Luft, Wasser oder Boden, Tier- und 
Pflanzenwelt). 

3.4.4 Transportkosten 
Mitversichert sind die durch ein versichertes Ereignis 
entstandenen Transportkosten zur nächsten geeigneten 
Reparaturwerft oder Reparaturwerkstatt im Rahmen der 
Entschädigungsgrenze gemäß Ziffer 9.4. 

3.4.5 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann 
er auch den Aufwendungsersatz nach Ziffer 3.4.1 bis 3.4.4 
entsprechend kürzen. 

4. Ausschlüsse
Nicht versichert sind Schäden

4.1 an Vorräten aller Art, wie z. B. Lebens-, Genussmittel,
Treibstoff, sowie Geld- und Wertsachen, z. B. Schmuck,
Gemälde, Antiquitäten, Uhren, Wasserskiausrüstungen,
Windsurfer, Angel- und Tauchsportgeräte, jeweils
einschließlich Zubehör;

4.2 durch Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnliche Ereignisse
und solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus
der feindlichen Verwendung sowie aus dem Vorhanden- 
sein von Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser
Gefahren ergeben;

4.3 infolge Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen,
terroristischen und politischen Gewalthandlungen, Aufruhr
und sonstigen bürgerlichen Unruhen, Beschlagnahme,
Entziehung oder sonstiger Eingriffe von hoher Hand;

4.4 aus der Verwendung von chemischen, biologischen,
biochemischen Substanzen oder elektromagnetischen
Wellen als Waffen, und zwar ohne Rücksicht auf sonstige
mitwirkende Ursachen;

4.5 durch Kernenergie oder sonstige ionisierende Strahlung;*)
4.6 durch anfängliche See- und Fahruntüchtigkeit des

Fahrzeuges, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer
oder berechtigte Schiffsführer davon keine Kenntnis hatte
bzw. gehabt haben musste;

4.7 infolge Konstruktions-, Fabrikations-, Materialfehler an
den unmittelbar betroffenen Teilen;

4.8 durch Abnutzung, Alter, Bearbeitung, Lack-, Kratz- und
Schrammschäden; Rost, Oxydation, Korrosion, Kavitation,
Osmose, Fäulnis, Frost, Eis, Sonneneinwirkung, Regen,
Schnee, Ungeziefer, Ratten, Mäuse;

4.9 durch Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften von
Behörden und Beförderungsunternehmen, ferner durch
gerichtliche Verfügung und Vollstreckung;

4.10 durch Diebstahl nicht ordnungsgemäß verpackter oder 
nicht im abgedeckten und verzurrten oder verschlossenen 
Fahrzeug selbst befindlicher loser Teile; 

4.11 durch Diebstahl nicht diebstahlgesicherter 
Außenbordmotoren, Trailer und Slipwagen; 

4.12 durch Diebstahl des versicherten Fahrzeuges auf einem 
nicht gesicherten Trailer; 

4.13 bei Beteiligungen an Motorbootrennen oder den damit 
im Zusammenhang stehenden Übungsfahrten; 

4.14 die eintreten, während das Fahrzeug zu anderen als 
sportlichen oder Vergnügungszwecken verwendet wird 
(z. B. Vercharterung); 

4.15 mittelbarer Art (Minderwert, Beeinträchtigung der 
Rennfähigkeit etc.). 

5. Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum Vertragsabschluss

5.1 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von
Gefahrumständen

5.1.1 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer 
in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss 
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen. 

5.1.2 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im 
Sinne der Ziffer 5.1.1 stellt. 

5.2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
5.2.1 Vertragsänderung 

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch 
zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden die 
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom 

Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um 
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 
In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen. 

5.2.2 Rücktritt und Leistungsfreiheit 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Ziffer 5.1, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat 
die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt. 
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers 
ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange- 
zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen hätte. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die 
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand 
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht 
zur Leistung verpflichtet. 

5.2.3 Kündigung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Ziffer 5.1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer 
hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen. 

5.2.4 Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung 
(5.2.1), zum Rücktritt (5.2.2) und zur Kündigung (5.2.3) 
sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den 
nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige 
Anzeige kannte. 

5.2.5 Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

5.3 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
Die Rechte zur Vertragsänderung (5.2.1), zum Rücktritt 
(5.2.2) oder zur Kündigung (5.2.3) muss der Versicherer 
innerhalb eines Monats in Schriftform geltend machen 
und dabei die Umstände angeben, auf die er seine 
Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich 
weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren 
Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der 
Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis 
erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht 
begründen. 

5.4 Rechtsfolgenhinweis 
Die Rechte zur Vertragsänderung (5.2.1), zum Rücktritt 
(5.2.2) und zur Kündigung (5.2.3) stehen dem Versicherer 
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der 
Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

5.5 Vertreter des Versicherungsnehmers 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs- 
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von 
Ziffer 5.1 und 5.2 sowohl die Kenntnis und die Arglist 
des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist 
des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der 
Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem 
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

5.6 Erlöschen der Rechte des Versicherers Die Rechte des 
Versicherers zur Vertragsänderung (5.2.1), zum Rücktritt 

*) Hinweis: Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik 
     Deutschland nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur  
     Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.
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(5.2.2) und zur Kündigung (5.2.3) erlöschen mit Ablauf von 
fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist beläuft sich 
auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein 
Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt hat.  

 
6. Gefahrumstände bei Vertragsabschluss und 

Gefahrerhöhung 
6.1 Begriff der Gefahrerhöhung 
6.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 

Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die 
tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, 
dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine 
Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte 
Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird. 

6.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht 
nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand 
ändert nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss 
gefragt hat. Als Gefahrerhöhung gilt insbesondere die 
Überlassung des Fahrzeuges an Dritte gegen Entgelt. 

6.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach Ziffer 6.1.1 liegt nicht vor, 
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder 
nach den Umständen als mitversichert gelten soll. 

6.2 Pflichten des Versicherungsnehmers 
6.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der 

Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des 
Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder 
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

6.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er 
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine 
Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so 
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen. 

6.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags- 
erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der 
Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich 
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

6.3 Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer 
6.3.1 Kündigungsrecht des Versicherers 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 
nach Ziffer 6.2.1, kann der Versicherer den Vertrag 
fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. Beruht die 
Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der 
Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen 
nach Ziffer 6.2.2 und 6.2.3 bekannt, kann er den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

6.3.2 Vertragsänderung 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts- 
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen 
oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen. 
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung 
hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen. 

6.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags- 
änderung nach Ziffer 6.3 erlöschen, wenn diese nicht 
innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von 
der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der 
Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung 
bestanden hat. 

6.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
6.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, 

so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Ziffer 
6.2.1 vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versicherungs- 
nehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer 
zu beweisen. 

6.5.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 6.2.2 und 6.2.3 
ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der später 
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, 
leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine 
Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versiche- 
rungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so 
gelten Ziffer 6.5.1 Satz 2 und 3 entsprechend. Die 
Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn 
ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm 
die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 

6.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
– soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 

Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs- 
pflicht war oder 

– wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen 
und eine Kündigung nicht erfolgt war oder 

– wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts- 
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt. 

 
7. Prämie; Beginn, Ende und Kündigung der 

Versicherung 
7.1 Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche- 
rungsschein angegebenen Zeitpunkt. 

7.2 Fälligkeit der einmaligen oder der ersten Prämie 
7.2.1 Liegt der angegebene Zeitpunkt nach dem Zugang des 

Versicherungsscheines, so hat der Versicherungsnehmer 
die einmalige oder erste Prämie unverzüglich nach Ablauf 
von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins 
zu zahlen. 

7.2.2 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des 
Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen 
ab, beträgt die Zahlungsfrist einen Monat nach Zugang 
des Versicherungsscheins. 

7.2.3 Liegt der angegebene Zeitpunkt vor dem Zugang des 
Versicherungsscheines, so beginnt der Versicherungs- 
schutz zum angegebenen Zeitpunkt, wenn die einmalige 
oder erste Prämie unverzüglich nach Zugang des 
Versicherungsscheins gezahlt wird. 

7.2.4 Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die 
erste Rate als erste Prämie. 

7.2.5 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 
Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig 
gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurück- 
treten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. Der Rücktritt 
ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

7.2.6 Leistungsfreiheit des Versicherers 
Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des 
Versicherungsfalls nicht gezahlt, so ist der Versicherer 
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungs- 
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein 
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie 
aufmerksam gemacht hat. 
Die Leistungsfreiheit ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat. 

7.3 Folgeprämie 
7.3.1 Fälligkeit 

Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt 
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig. Die Zahlung 
gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versiche- 
rungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen 
Zeitraums bewirkt ist. 

7.3.2 Schadenersatz bei Verzug 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer 
Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, 
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen. 

7.3.3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 
Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht 
rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen 
Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine 
Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zugang 
der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). 



4 von 8  

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 
Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die 
Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – 
aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist. Tritt 
nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 
ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer 
bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung der 
Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, 
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der 
geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann 
mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden 
werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der 
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der 
Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungs- 
nehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

7.3.4 Zahlung der Prämie nach Kündigung 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs- 
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung 
oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden 
worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die 
Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit 
des Versicherers (Ziffer 7.3.3, Abs. 2) bleibt unberührt. 

7.4 Lastschrift 
7.4.1 Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende 
Deckung des Kontos zu sorgen. 

7.4.2 Änderung des Zahlungsweges 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine 
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungs- 
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der 
Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in 
Textform zu kündigen. Der Versicherer hat in der 
Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungs- 
nehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und 
zukünftige Prämien selbst zu übermitteln. Durch die 
Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlge- 
schlagenen Lastschrifteinzug können dem Versicherungs- 
nehmer in Rechnung gestellt werden. 

7.5 Ratenzahlung 
7.5.1 Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden 

Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als 
gestundet. 

7.5.2 Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungs- 
periode werden sofort fällig, wenn der Versicherungs- 
nehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug 
gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird. 

7.6 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
7.6.1 Allgemeiner Grundsatz 

Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Ver- 
sicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige 
Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem 
der Versicherungsschutz bestanden hat. Fällt das 
versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte 
beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis 
zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem 
der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis 
erlangt hat. 

7.6.2 Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse Übt der 
Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertrags- 
erklärung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat 
der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten. 
Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung 
über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des 
Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und 
der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der 
Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der 
Versicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr 
gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der 

Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche- 
rungsvertrag in Anspruch genommen hat. Wird das 
Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers 
beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, 
nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in 
Textform gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem 
Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil die einmalige oder die erste 
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem 
Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so 
steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksam- 
werden der Anfechtungserklärung zu. 
Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der 
Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das 
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann 
jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes 
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall die 
Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

7.7 Dauer und Ende des Vertrages 
7.7.1 Dauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angege- 
benen Zeitraum abgeschlossen. 

7.7.2 Stillschweigende Verlängerung 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht 
einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 
zugegangen ist. Die Kündigung bedarf der Textform. 

7.7.3 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

 
8. Versicherungssumme, Versicherungswert, Taxe 
8.1 Versicherungswert ist, je nach Vereinbarung – es gilt 

die Festlegung im Versicherungsschein – der Neuwert 
oder der Zeitwert der zu versichernden Sachen. Die 
Versicherungssumme hat dem Versicherungswert zu 
entsprechen und gilt als „Feste Taxe“ vereinbart. 

8.2 Der Einwand der Unterversicherung ist ausgeschlossen. 
 
9. Ersatzleistung 
9.1 Ersetzt werden 
9.1.1 im Falle des Totalverlustes die vereinbarte feste Taxe der 

versicherten Sachen. 
Totalverlust liegt vor, wenn das versicherte Fahrzeug dem 
Versicherungsnehmer ohne Aussicht auf Wiedererlangung 
entzogen wurde, insbesondere wenn es unrettbar 
gesunken oder in seiner ursprünglichen Beschaffenheit 
zerstört ist und wenn die Wiederherstellungskosten die 
Versicherungssumme übersteigen; 

9.1.2 bei Teilschäden die notwendigen 
Wiederherstellungskosten ohne Abzüge „neu für alt“. 

9.1.3 Für Schäden an persönlichen Effekten und Geräten der 
Unterhaltungselektronik (vgl. Ziffer 1.4) ist die 
Entschädigungsleistung je Einzelstück mit 250 EUR und 
je ersatzpflichtigen Schaden mit maximal 2.500 EUR auf 
erstes Risiko begrenzt. 

9.2 Die Ersatzleistung für Transportkosten gemäß Ziffer 3.4.4 
ist mit maximal 1.000 EUR je Schadenereignis auf erstes 
Risiko begrenzt. 

9.3 Der Versicherungsnehmer hat sich etwaige Restwert- 
erlöse anrechnen zu lassen und kann das auch nicht 
dadurch abwenden, versicherte Sachen dem Versicherer 
zur Verfügung zu stellen. 

9.4 Die Mehrwertsteuer ersetzt der Versicherer nur, soweit 
Versicherungsnehmer sie tatsächlich entrichtet hat und 
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 
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10. Selbstbeteiligung 
10.1 Die im Versicherungsschein genannte Selbstbeteiligung 

wird von jedem ersatzpflichtigen Schaden in Abzug 
gebracht. 

10.2 Die Selbstbeteiligung wird nicht berechnet bei Schäden, 
soweit über die Teilkasko dem Grunde nach ebenfalls 
Versicherungsschutz bestehen würde. 

 
11. Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
11.1 Fälligkeit der Entschädigung 

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des 
Anspruchs abgeschlossen sind. 
Der Versicherungsnehmer kann ein Monat nach Anzeige 
des Schadens als Abschlagszahlung den Betrag be- 
anspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist. 

11.2 Der Anspruch auf Zahlung der Differenz zur Festen Taxe 
gemäß Ziffer 8. setzt voraus, dass der Versicherungs- 
nehmer den über den Zeitwert hinausgehenden Aufwand 
für Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung innerhalb 
Jahresfrist, gerechnet ab dem Schadendatum, nachweist. 

11.3 Verzinsung 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 

11.3.1  Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit 
Anzeige des Schadens zu verzinsen. 

11.3.2  Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem 
der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wieder- 
herstellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen 
gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat. 

11.3.3  Der Zinssatz liegt bei 4 Prozent, soweit nicht aus einem 
anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist. 

11.3.4  Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
11.4 Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Ziffer 11.1, 11.3.1 
und 11.3.2 ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in 
dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die 
Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden 
kann. 

11.5 Aufschiebung der Zahlung 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

11.5.1  Zweifel an der Empfangsberechtigung des 
Versicherungsnehmers bestehen; 

11.5.2  ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft; 

11.5.3  eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen über die Sicherung von 
Realgläubigern nicht erfolgte. 

 
12. Wieder herbeigeschaffte Sachen 
12.1 Anzeigepflicht 

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, 
so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntnis- 
erlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform 
anzuzeigen. 

12.2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle 
Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so 
behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er 
die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer 
zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache 
gewährte Zahlung zurückzugeben. 

12.3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versiche- 
rungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungs- 
nehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die 
Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der 
Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb 
von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen 
Aufforderung des Versicherers auszuüben; nach frucht- 
losem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den 
Versicherer über. 

12.4 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung bei 
Teilentschädigung 

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese 
Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die 
bedingungsgemäß weniger als den Versicherungswert 
betragen hat, so kann der Versicherungsnehmer die 
Sache behalten und muss sodann die Entschädigung 
zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei 
Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung 
des Versicherers nicht bereit, so hat der Versicherungs- 
nehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer 
öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem 
Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer 
den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungs- 
gemäßen Entschädigung entspricht. 

12.5 Gleichstellung 
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich 
den Besitz wieder zu verschaffen. 

12.6 Übertragung der Rechte 
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurück- 
erlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem 
Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen 
Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese 
Sachen zustehen. 

12.7 Beschädigte Sachen 
Sind wieder herbeigeschaffte Sachen beschädigt worden, 
so kann der Versicherungsnehmer Entschädigung nach 
den Grundsätzen dieses Vertrages auch dann verlangen 
oder behalten, wenn die Sachen gemäß Ziffer 12.2 bis 
12.4 bei ihm verbleiben. 

12.8 Besitzerlangung durch den Versicherer 
Gelangt der Versicherer in den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache, so gelten die Ziffern 12.1 bis 12.7 
entsprechend. 

 
13. Sachverständigenverfahren 
13.1 Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des 
Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des 
Schadens in einem Sachverständigenverfahren festge- 
stellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren 
können Versicherer und Versicherungsnehmer auch 
vereinbaren. 

13.2 Weitere Feststellungen 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall 
ausgedehnt werden. 

13.3 Verfahren vor Feststellung 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

13.3.1  Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen 
benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der 
zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn 
die auffordernde Partei durch das für den Schadenort 
zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der 
Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungs- 
nehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

13.3.2  Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 
benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers 
ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; 
ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder 
Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem 
ähnlichen Verhältnis steht. 

13.3.3  Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn 
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als 
Obmann. Die Regelung unter 13.3.2 gilt entsprechend 
für die Benennung eines Obmannes durch die Sachver- 
ständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so 
wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für 
den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

13.4 Feststellung 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen 
enthalten: 

13.4.1  ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten 
und beschädigten versicherten Sachen sowie deren 
nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden 
Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versiche- 
rungsfalles; 

13.4.2  die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 
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13.4.3  die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 
13.4.4  die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten. 
13.5 Verfahren nach Feststellung 
13.5.1  Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen 

beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen 
der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der 
Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser 
entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb 
der durch die Feststellungen der Sachverständigen 
gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung 
beiden Parteien gleichzeitig. 

13.5.2  Die Feststellungen der Sachverständigen oder des 
Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, 
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von 
der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund 
dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der 
Versicherer die Entschädigung. 

13.5.3  Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese 
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können 
oder wollen oder sie verzögern. 

13.6 Kosten 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede 
Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten 
des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

13.7 Obliegenheiten 
Durch das Sachverständigenverfahren werden die 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 

 
14. Versicherung für fremde Rechnung 
14.1 Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten 
(Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus 
diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer 
und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn 
der Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 

14.2 Zahlung der Entschädigung 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung 
an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, 
dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. 
Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur 
mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 

14.3 Kenntnis und Verhalten 
14.3.1  Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche- 

rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei 
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis 
und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. 
Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers 
und des Versicherten umfasst, muss sich der Versiche- 
rungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und 
die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, 
wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungs- 
nehmers ist. 

14.3.2  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen 
worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung 
des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht 
zumutbar war. 

14.3.3  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, 
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag 
des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht 
darüber informiert hat. 

 
15. Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 
Der Versicherungsnehmer hat 

15.1 nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen; 

15.2 dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von 
ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich in Textform – bei 
Schäden, die voraussichtlich 2.500 EURO übersteigen 
vorab mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; Die 
Anweisungen für den Schadenfall sind zu befolgen; 

15.3 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/- 
minderung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – 
einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten; 

15.4 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/- 
minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. 
Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte 
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der 

Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen  
zu handeln; 

15.5 Schäden durch Brand, Explosion, Einbruchdiebstahl und 
Diebstahl der zuständigen Polizeidienststelle zu melden 
und dieser eine Aufstellung der beschädigten bzw. 
entwendeten Sachen einzureichen; Schäden durch 
Brand, Explosion, Einbruchdiebstahl und Diebstahl im 
Ausland der örtlich zuständigen Polizei- und 
Hafenbehörde im Ausland zu melden und zusätzlich im 
Inland bei der für den Wohnort des Versicherungs- 
nehmers zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen; 

15.6 bei Kollisionsschäden ein Protokoll über Hergang und 
Ursache des Unfalles aufzunehmen und zusammen mit 
einer Unfallskizze und den Namen des/der Kollisions- 
gegner(s) einzureichen; 

15.7 Dritte (z. B. Transportunternehmen oder Unfallgegner), 
soweit diese ersatzpflichtig sind oder sein könnten, 
verantwortlich zu machen; 

15.8 das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die 
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den 
Versicherer freigegeben worden sind. Sind Verände- 
rungen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvoll- 
ziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die 
beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch 
den Versicherer aufzubewahren; 

15.9 vor dem Verkauf beschädigter versicherter Sachen die 
Zustimmung des Versicherers einzuholen, sofern dies 
vor Anerkennung des Schadens geschehen soll; 

15.10   soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 
Auskunft – auf Verlangen in Textform – zu erteilen, die 
zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des 
Umfanges der Leistungspflicht des Versicherers erforde- 
rlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang der 
Entschädigungspflicht zu gestatten; 

15.11   vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren 
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann; 

15.12   Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des 
Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegen- 
heiten gemäß Ziffer 15. ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm 
dies nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen 
möglich ist. 

 
16. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
16.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach 

Ziffer 15. vorsätzlich, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

16.2 Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 
ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung 
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest- 
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. 

16.3 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit so ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 
17. Besondere Verwirkungsgründe 
17.1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 

Versicherungsfalles 
17.1.1  Führt der Versicherungsnehmer oder der berechtigte 

Bootsführer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so 
ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges 
Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Versiche- 
rungsnehmers oder des berechtigten Bootsführers 
festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des 
Schadens als bewiesen. 

17.1.2  Führt der Versicherungsnehmer oder der berechtigte 
Bootsführer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
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oder des berechtigten Bootsführers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. 

17.2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
17.2.1  Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, 

wenn der Versicherungsnehmer oder der berechtigte 
Bootsführer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die 
für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von 
Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. 

17.2.2  Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungs- 
nehmer oder den berechtigten Bootsführers wegen 
Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten 
die Voraussetzungen der Ziffer 17.2.1 als bewiesen. 

 
18. Repräsentanten 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und 
das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 

 
19. Übergang von Ersatzansprüchen 
19.1 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch 

gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den 
Versicherer über, so weit der Versicherer den Schaden 
ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des 
Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet 
sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht 
geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat 
den Schaden vorsätzlich verursacht. 

19.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch 
oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes 
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und 
Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des 
Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich 
mitzuwirken. 

19.3 Verletzt der Versicherungsnehmer die Obliegenheit nach 
Ziffer 19.2 vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung 
insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen 
Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für 
das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer. 

 
20. Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 
20.1 Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. 
Die Kündigung ist in Textform zu erklären. Sie muss der 
anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zuge- 
gangen sein. 

20.2 Kündigung durch Versicherungsnehmer 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. 
Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass 
die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 
jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, 
wirksam wird. 

20.3 Kündigung durch Versicherer 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 
21. Veräußerung der versicherten Sache 
21.1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 
21.1.1  Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 

veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs 
an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer 
seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich 
ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungs- 
nehmers ein. 

21.1.2  Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, 
die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende 
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner. 

21.1.3  Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst 
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis 
erlangt. 

21.2 Kündigungsrechte 
21.2.1  Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das 

Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab 
der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung 
ausgeübt wird. 

21.2.2  Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode in Textform zu kündigen. 

21.2.3  Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis 
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb 
eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

21.3 Prämie bei Kündigung 
Im Falle der Kündigung nach Ziffer 21.2.1 und 21.2.2 
haftet der Veräußerer allein für die Zahlung der Prämie. 

21.4 Anzeigepflichten 
21.4.1  Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer 

oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen. 
21.4.2  Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht 

zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der 
Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer 
bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen 
hätte. 

21.4.3  Abweichend von Ziffer 21.4.2 ist der Versicherer zur 
Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem 
Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätten 
zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des 
Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. 

 
22. Schriftform; Zurückweisung von Kündigungen; 

Anzeigen, Willenserklärungen 
22.1 Form 
22.1.1  Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und so 

weit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, 
sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen 
und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen 
und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, 
in Textform abzugeben. 

22.1.2  Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein 
oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete 
Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen 
über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben 
unberührt. 

22.2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer 
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem 
Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. 
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des 
Briefes als zugegangen. 

22.3 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen nach Ziffer 22.2 entsprechend 
Anwendung. 

 
23. Vertretervollmacht 
23.1 Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entge- 
genzunehmen betreffend 

23.1.1  den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs- 
vertrages;  

23.1.2  ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 
dessen Beendigung; 

23.1.3  Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses. 

23.2 Erklärungen des Versicherers 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine 
oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu 
übermitteln. 
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23.3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusammen- 
hang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines 
Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. 
Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versiche-
rungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er 
die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte 
oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

 
24. Verjährung 
24.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 

in drei Jahren. 
24.2 Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 

dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von 
den Anspruch begründenden Umständen und der Person 
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

24.3 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei 
dem Versicherer angemeldet worden, zählt der Zeitraum 
vom Beginn der Verjährung bis zum Zugang der in 
Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim 
Anspruchsteller bei der Fristberechnung nicht mit. 

 
25. Meinungsverschiedenheiten, Gerichtsstand 
25.1  Meinungsverschiedenheiten 

Wenn es einmal eine Beschwerde des 
Versicherungsnehmers oder Meinungsverschiedenheiten 
zwischen dem Versicherungsnehmer und dem 
Versicherer geben sollte, stehen dem 
Versicherungsnehmer derzeit insbesondere die 
nachfolgenden Beschwerdemöglichkeiten offen. 

25.1.1 Beschwerdemanagement des Versicherers 
Der Versicherungsnehmer kann sich jederzeit mit seinem 
Anliegen oder seiner Beschwerde an den Versicherer 
wenden. Die Adresse und die Telefonnummer finden sich 
im Begleitschreiben zum Versicherungsschein. Darüber 
hinaus ist eine Kontaktaufnahme auch über die im 
Versicherungsschein genannte Internetseite, speziell über 
die dort bei Kontakt für Feedback oder Verbesserungen 
genannte E-Mailadresse des Versicherers möglich.  
Sollte das Problem auf diesem Wege nicht zu lösen sein, 
kann sich der Versicherungsnehmer auch postalisch an 
den Vorstand des Versicherers wenden.  

25.1.2  Versicherungsombudsmann e. V. 
Wenn der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag als Verbraucher abgeschlossen hat, 
und der Versicherungsnehmer mit der Entscheidung des 
Versicherers nicht einverstanden ist, kann der 
Versicherungsnehmer auch den 
Versicherungsombudsmann e. V. als unabhängigen und 
neutralen Schlichter kontaktieren.  
Die derzeitigen Kontaktdaten sind: 
Versicherungsombudsmann e. V.  
Postfach 08 06 32  
10006 Berlin  
www.versicherungsombudsmann.de  
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Der Versicherungsombudsmann e. V. ist eine 
unabhängige Schlichtungsstelle. Er überprüft neutral, 
schnell und unbürokratisch die Entscheidungen der 
Versicherer. Für Verbraucher arbeitet er kostenfrei. 

25.1.3  Versicherungsaufsicht 
Eine Beschwerde kann auch an die für Versicherer 
zuständige Aufsicht gerichtet werden. Die derzeitigen 
Kontaktdaten sind: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108  
53117 Bonn  
E-Mail: poststelle@bafin.de 
Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre 
Entscheidung ist in einzelnen Streitfällen nicht verbindlich. 

25.1.4 Rechtsweg 
Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt 
von den vorgenannten Beschwerdemöglichkeiten 
unberührt. 

25.2 Gerichtsstand 
25.2.1  Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungs-

vermittler 
 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der 

Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen 
der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, 
in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche 
Versicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer 
seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die 
Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht 
geltend machen. 

25.2.2 Klagen gegen Versicherungsnehmer 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der 
Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer 
ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche 
Versicherung handelt, kann der Versicherer seine 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die 
Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht 
geltend machen. 

25.2.3 Wohnsitzverlegung des Versicherungsnehmers 
Hat der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz oder seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt nach Vertragsschluss aus dem 
Geltungsbereich des Versicherungsvertragsgesetzes 
verlegt oder sind sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit bei Klagen aus 
dem Versicherungsvertrag 

25.2.3.1 gegen den Versicherer oder den Versicherungsnehmer 
ausschließlich nach dem Sitz des Versicherers oder seiner 
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung; 

25.2.3.2 gegen den Versicherungsvertreter ausschließlich nach dem 
Sitz seiner gewerblichen Niederlassung oder seinem 
Wohnsitz innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 

 
26. Schlussbestimmung 
26.1 Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen 

Abweichendes bestimmt ist, gelten die sonstigen 
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere das 
Versicherungsvertragsgesetz (VVG). 

26.2 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Umfang des Versicherungsschutzes
1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
1.1		� Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten

Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen 
eines während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall),  
das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden 
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen  
privatrechtlichen Inhalts
		�von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch 
genommen wird. 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge  
die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. 
Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die  
zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

1.2		� Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche,  
auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt,

1.2.1	� auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst
vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt 
der Leistung;

1.2.2	� wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nach
erfüllung durchführen zu können; 

1.2.3	� wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen
standes oder wegen des Ausbleibens des mit der 
Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;

1.2.4	� auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 
ordnungsgemäße Vertragserfüllung;

1.2.5	� auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung 
der Leistung;

1.2.6	� wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 
Ersatzleistungen. 

2. 		�Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen
		�Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere
Vereinbarung erweitert werden auf die gesetzliche Haft- 
pflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers
wegen

2.1		� Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch 
durch Sachschäden entstanden sind;

2.2		� Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf 
finden dann die Bestimmungen über Sachschäden 
Anwendung.

3. Versichertes Risiko
3.1		� Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche  

Haftpflicht
3.1.1	� aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 

angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers,
3.1.2	� aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versiche

rungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. 
Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch 
von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder 
Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der 
Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

3.1.3	� aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach 
Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorge- 
versicherung) und die in Ziffer 4 näher geregelt sind.

3.2		� Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Er
höhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der 
Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraus
setzungen von Ziffer 21 kündigen.

4. Vorsorgeversicherung
4.1		� Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages 

neu entstehen, sind im Rahmen des bestehenden 
Vertrages sofort versichert.

4.1.1	� Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auffor
derung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb  
eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch  
mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der  
Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der
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		�Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab 
dessen Entstehung. 
		�Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko 
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der 
Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, 
zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

4.1.2	� Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen 
angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung 
über die Höhe dieses Beitrages innerhalb eines Monats 
nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der 
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab 
dessen Entstehung. 

4.2		� Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer 
Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziffer 4.1.2 auf 
den Betrag von 500.000 EUR für Personenschäden und 
150.000 EUR für Sachschäden, und soweit vereinbart für 
Vermögensschäden, begrenzt.

4.3		� Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für 
Risiken

4.3.1	� aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahr
zeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungs
pflicht unterliegen;

4.3.2	� aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von 
Bahnen;

4.3.3	� die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen;

4.3.4	� die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im 
Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu 
versichern sind.

5. Leistungen der Versicherung
5.1		� Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haft

pflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadenser
satzansprüche und die Freistellung des Versicherungs
nehmers von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann,  
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, 
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches 
zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer 
hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche,  
die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des 
Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, 
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch 
ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. Ist die 
Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers  
mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei 
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

5.2		� Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung 
des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des 
Versicherungsnehmers abzugeben.
		�Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 
über Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungs
nehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung bevoll
mächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des 
Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

5.3		� Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenser
eignisses, das einen unter den Versicherungsschutz 
fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die 
Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer 
von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt 
der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die 
mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des 
Verteidigers.

5.4		� Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter 
das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu 
zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur 
Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

6. Begrenzung der Leistungen
6.1		� Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem

Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungs
summen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der 
Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige 
Personen erstreckt.

6.2		� Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die 
Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das 
Zweifache der vereinbarten Versicherungssummen 
begrenzt.

6.3		� Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 
eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche
rungsfälle eingetreten ist, wenn diese
– auf derselben Ursache,
– �auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere

sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder
– �auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

beruhen.
6.4		� Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versiche

rungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im 
Versicherungsschein oder in seinen Nachträgen festge
legten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbe
halt). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der 
Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter 
Schadensersatzansprüche verpflichtet.

6.5		� Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 
nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

6.6		� Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus 
einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt 
der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der 
Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

6.7		� Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten 
Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert 
der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug 
etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall 
noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, 
so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der 
Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum 
Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.  
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre
chende Vorschrift der Verordnung über den Versiche
rungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung  
in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles. 
Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der 
Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen 
beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger 
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme 
übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem 
vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

6.8		� Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder 
Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers 
scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung  
an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, 
ZinsenundKostennichtaufzukommen.

7. Ausschlüsse
		�Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der
Versicherung ausgeschlossen:

7.1		� Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 
vorsätzlich herbeigeführt haben. 

7.2		� Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren 
Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit –Erzeugnisse in den 
Verkehr gebracht oder
– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3		� Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder 
Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers hinausgehen.

7.4		 Haftpflichtansprüche 
7.4.1	� des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.5 

benannten Personen gegen die Mitversicherten,
7.4.2	� zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben 

Versicherungsvertrages,
7.4.3	� zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versiche

rungsvertrages. 
7.4.4	� Die vorstehenden Ausschlüsse erstrecken sich auch auf 

Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten 
Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

7.5		 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer
7.5.1	� aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm 

in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im 
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		�Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören;  
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer 
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und 
Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, 
Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister 
sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein 
familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis 
wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

7.5.2	� von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn 
der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, 
beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;

7.5.3	� von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche
rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder 
öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

7.5.4	� von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesell
schaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene 
Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

7.5.5	� von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

7.5.6	 von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.
7.5.7	� Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.5.2 bis 7.5.6 erstrecken  

sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der 
dort genannten Personen, die mit diesen in häuslicher 
Gemeinschaft leben.

7.6		� Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen 
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, 
geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht 
erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrages sind. 
		�Sind die Voraussetzungen des Ausschlusses in der Person 
von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten 
oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben,  
so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar 
sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die durch 
den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.7		� Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen 
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
wenn

7.7.1	� die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen 
(Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) 
entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser 
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von 
ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;

7.7.2	� die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versiche
rungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner 
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, 
Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei 
unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, 
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der 
Benutzung betroffen waren;

7.7.3	� die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind und 
sich diese Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche 
Sachen handelt – deren Teile im unmittelbaren 
Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; dieser 
Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich 
notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von 
Schäden getroffen hatte.

7.7.4	� Sind die Voraussetzungen der vorstehenden Ausschlüsse 
in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, 
Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versi
cherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der 
Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versiche
rungsnehmer als auch für die durch den Versicherungs
vertrag etwa mitversicherten Personen.

7.8		� Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versiche
rungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, 
Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der 
Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.  
Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem 
mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer 
mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung  
oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.

			�Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn 
Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungs
nehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder 
die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen 
haben.

7.9			�  Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden 
Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialge
setzbuch VII sind jedoch mitversichert.

7.10.1		� Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen 
Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder 
anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/
EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen 
geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der 
Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat recht lichen 
Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden 
entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird.
			�Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche 
erhalten, die auch ohne Bestehen des Umwelt
schadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaf
tungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler 
Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen 
den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden 
könnten.
			�Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung 
privater Haftpflichtrisiken.

7.10.2		� Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umweltein
wirkung. Darunter fallen auch Schäden hervorgerufen 
durch Brand und/oder Explosion.
Dieser Ausschluss gilt nicht
a) �im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken;
b) �für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer

hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle),
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach
Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der
Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden
durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung,
Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instand
haltung oder Wartung von

– �Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche
Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern,
abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG
Anlagen);

– �Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungs
gesetz (UmweltHG-Anlagen);

– �Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden
Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeige
pflicht unterliegen;

– Abwasseranlagen
			�oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen 
bestimmt sind.

7.11		� Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, 
asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzu
führen sind.

7.12		� Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittel
barem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit 
energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen  
von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

7.13		� Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen 
sind auf 

7.13.1		 gentechnische Arbeiten,
7.13.2		 gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
7.13.3		� Erzeugnisse, die  

– Bestandteile aus GVO enthalten,
– aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14		� Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen 
durch

7.14.1		� Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer 
handelt,

7.14.2		 Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 
7.14.3		 Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.
7.15		� Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Aus

tausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektro
nischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus

7.15.1		� Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder 
Veränderung von Daten,

7.15.2		 Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
7.15.3		 Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,
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7.15.4		 Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.
7.16		�  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlich

keits- oder Namensrechtsverletzungen.
7.17		�  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, 

Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder 
sonstigen Diskriminierungen. 

7.18		�  Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus 
der Übertragung einer Krankheit des Versicherungsneh
mers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die 
durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer ge
hörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere 
entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungs
schutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 
8. 		�Beginn des Versicherungsschutzes

		�Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten
Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder
einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlt.
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versiche
rungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils
vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9. 		�Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder
einmaliger Beitrag

9.1		� Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 
Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht 
vor dem Beginn des Versicherungsschutzes.Ist die Zahlung 
des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster 
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

9.2		� Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren 
Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem 
Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrages 
eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam 
gemacht hat.

9.3		� Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom 
Versicherungsvertrag zurücktreten, solange der Beitrag 
nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

9.4		� Wird der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer 30 Tage nach Ablauf der im Versiche
rungsschein genannten Widerrufsfrist von 2 Wochen und 
Zugang einer Zahlungsaufforderung in Verzug, es sei denn, 
dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der 
Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen.

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
10.1	� Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes

bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitrags
zeitraums fällig.
		�Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2	� Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei 
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.
		�Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
		�Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten 
in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens 
zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur 
wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, 
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die 
Rechtsfolgen angibt, die nach Ziffer 10.3 und 10.4 mit dem 
Fristablauf verbunden sind. 

10.3	� Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs
frist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem 
Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn 
er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 
darauf hingewiesen wurde.

10.4	� Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs
frist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer 
den Versicherungsvertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf 
hingewiesen hat.
		�Die Kündigung kann auch bereits bei der Bestimmung der 
Zahlungsfrist ausgesprochen werden. In diesem Fall 
wird die Kündigung zum Ablauf der Zahlungsfrist wirksam, 
wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt 
noch mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der 
Versicherungsnehmer in der Zahlungsaufforderung nach 
Ziffer 10.2 Abs. 3 hinzuweisen.
		�Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungs
nehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten 
Betrag, besteht der Versicherungsvertrag fort. Für Versiche
rungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist nach 
Ziffer 10.3 und der Zahlung eingetreten sind, besteht 
jedoch kein Versicherungsschutz.

11. 		�Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-
Lastschriftmandat
		�Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto
vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag
zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht
widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des
Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn
sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. Kann der
fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der
Versicherungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat
widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus
anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt,
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung
des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer
hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
		�Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart,
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der
Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im
Verzug ist.
		�Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche
Beitragszahlung verlangen.

13. Beitragsregulierung
13.1	� Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung 

mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten 
Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. 
Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der 
Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen 
und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei 
unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann 
dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in 
dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein 
Verschulden trifft.

13.2	� Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungs
nehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag  
ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitrags
regulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch  
erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim 
Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag  
darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entspre
chend Ziffer 15.1 nach dem Versicherungsabschluss 
eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des 
Mindestbeitrags werden berücksichtigt.

13.3	� Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige 
Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für 
den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung
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		�in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung 
gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben 
nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. 
Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag 
wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von 
zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten 
Beitrages erfolgten.

13.4	� Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung 
auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere 
Jahre.

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
		�Bei vorzeitiger Beendigung des Versicherungsvertrages hat
der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes
bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der
dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz
bestanden hat.

15. Beitragsangleichung
15.1	� Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsan

gleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder 
Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Beitrags
angleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig 
von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

15.2	� Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit 
Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um 
welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr 
der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb 
der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen 
Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht 
oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er 
auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl 
ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell 
durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben 
für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungs
leistungen.
		�Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres 
ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten Schaden
zahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen 
Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

15.3	� Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im 
Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahres
beitrag um den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Prozent
satz zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte 
Folgejahresbeitrag wird demVersicherungsnehmer mit  
der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.  
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des 
Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um 
einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den 
der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziffer 15.2 
ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahres
beitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich  
der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen 
unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr 
erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht über
schreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz  
ergeben würde.

15.4	� Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter  
5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese 
Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu 
berücksichtigen.

Dauer und Ende des Versicherungsvertrages/
Kündigung
16. Dauer und Ende des Versicherungsvertrages
16.1	� Der Versicherungsvertrag ist für die vereinbarte Dauer

abgeschlossen.
16.2	� Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 

verlängert sich der Versicherungsvertrag um jeweils ein 
Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei 
Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine 
Kündigung in Schriftform zugegangen ist.

16.3	� Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Versicherungsvertrag, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

16.4	� Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten 
Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen; die 
Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres in Schriftform 
zugegangen sein. 

17. Wegfall des versicherten Risikos
		�Wenn versicherte Risiken teilweise oder vollständig
dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich
dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den
er hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser
Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre,
zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

18. Kündigung nach Beitragsangleichung
		�Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung
gemäß Ziffer 15.3, ohne dass sich der Umfang des
Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungs
nehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger
Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen,
in dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.
		�Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der
Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens
einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragser
höhung zugehen.
		�Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein
Kündigungsrecht.

19. Kündigung nach Versicherungsfall
19.1	� Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn 

– �vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet
wurde oder

– �dem Versicherungsnehmer – bei einer Pflichtversiche
rung dem Versicherer – eine Klage über einen unter den
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch
gerichtlich zugestellt wird.

		�Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform 
spätestens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung 
oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

19.2	� Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam.  
Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass 
die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 
jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, 
wirksam wird.
		�Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

20. 		�Kündigung nach Veräußerung versicherter
Unternehmen

20.1	� Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung 
besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle 
des Versicherungsnehmers in die während der Dauer 
seines Eigentums sich aus dem Versicherungsvertrag 
ergebenden Rechte und Pflichten ein.
		�Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines 
Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen 
Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

20.2	� Der Versicherungsvertrag kann in diesem Falle 
– �durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer

Frist von einem Monat,
– �durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit

sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden
Versicherungsperiode in Textform gekündigt werden.

20.3	 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
– �der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von

dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang
auf den Dritten Kenntnis erlangt;

– �der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem
Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum
Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen
bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis
erlangt.

20.4	� Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer 
laufenden Versicherungsperiode und wird das Versiche
rungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige 
Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versiche
rungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

20.5	� Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer 
durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den 
Dritten unverzüglich anzuzeigen.
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			�Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte 
zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem 
Veräußerer bestehenden Versicherungsvertrag mit dem 
Erwerber nicht geschlossen hätte.
			�Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für 
alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der 
Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der 
Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungs
recht keinen Gebrauch gemacht hat.
			�Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der 
Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die 
Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm 
die Anzeige hätte zugehen müssen.

21. 			�Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung
oder Erlass von Rechtsvorschriften
			�Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der
Versicherer berechtigt, den Versicherungsvertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem
der Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22. Mehrfachversicherung
22.1		�  Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in

mehreren Versicherungsverträgen versichert ist.
22.2		�  Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 

ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann 
er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages 
verlangen.

22.3		�  Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versiche
rungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend 
macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung 
Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie 
verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
23. 			�Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs

nehmers
23.1		  Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über

gefahrerhebliche Umstände
			�Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat und die für den 
Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Versi
cherungsvertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlie
ßen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform 
Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.
			�Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf 
den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den 
Versicherungsvertrag überhaupt oder mit dem 
vereinbarten Inhalt abzuschließen.
			�Wird der Versicherungsvertrag von einem Vertreter des 
Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser die 
gefahrerheblichen Umstände, muss sich der Versiche
rungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst 
davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

23.2		  Rücktritt
23.2.1		� Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahr

erheblichen Umständen berechtigen den Versicherer,  
vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. 

23.2.2		� Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein 
Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob 
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis	
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte.

23.2.3		� Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder 
für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich 
war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versi
cherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.
			�Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der 
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge
laufenen Vertragszeit entspricht.

23.3		  Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
			�Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der 
Versicherer den Versicherungsvertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.
			�Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer 
den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin
gungen, geschlossen hätte.
			�Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil er den Versicherungsvertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedin
gungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedin
gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen 
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil.
			�Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um 
mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahr
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers fristlos kündigen.
			�Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 23.3 
zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von 
ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. 
Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine 
Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände 
zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für 
diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.  
Dem Versicherer stehen die Rechte nach Ziffer 23.2 und 
23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer 
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.
			�Der Versicherer kann sich auf die in Ziffer 23.2 und 23.3 
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannte.

23.4		  Erlöschen der Rechte des Versicherers
			�Die Rechte des Versicherers nach Ziffer 23.2 und 23.3 
erlöschen mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsab
schluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich 
auf 10 Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein 
Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt haben.

23.5		  Anfechtung
			�Das Recht des Versicherers, den Versicherungsvertrag 
wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unbe
rührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der 
Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden 
der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht.

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
			�Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit
die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen
Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem
Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders
gefahrdrohend.
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25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
25.1	� Jeder Versicherungsfall ist, auch wenn noch keine

Schadensersatzansprüche erhoben wurden, dem Versi
cherer innerhalb einer Woche anzuzeigen. Das Gleiche gilt, 
wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflicht
ansprüche geltend gemacht werden.

25.2	� Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die 
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. 
Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, 
soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. 
Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße 
Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schaden
ermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, 
die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des 
Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür 
angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

25.3	� Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwalt
schaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren 
eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich 
der Streit verkündet, hat er dies unverzüglich anzuzeigen.

25.4	� Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von 
Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz muss der 
Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die 
sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

25.5	� Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtan
spruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung 
des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der 
Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers 
einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem 
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte 
erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung 
stellen.

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
26.1	� Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus

diesem Versicherungsvertrag, die er vor Eintritt des 
Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer 
den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. 
Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegen
heitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruhte.

26.2	� Wird eine Obliegenheit aus diesem Versicherungsvertrag 
vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer 
seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer be
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen.
		�Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versiche
rungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungs
obliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
		�Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Ob
liegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen.
		�Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungs
nehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
		�Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig 
davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 26.1 
zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen
27. Mitversicherte Personen
27.1	� Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtan

sprüche gegen andere Personen als den Versicherungs
nehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen

		�auf die Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die 
Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4) 
gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines 
Mitversicherten entsteht.

27.2	� Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist 
neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegen
heiten verantwortlich.

28. Abtretungsverbot
		�Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder
abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den
geschädigten Dritten ist zulässig.

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
29.1	� Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 

Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicher
ers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle 
gerichtet werden.

29.2	� Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschrie
benen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte 
Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung 
des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den 
Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.

29.3	� Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen 
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der 
Ziffer 29.2 entsprechende Anwendung.

30. Verjährung
30.1	� Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 

drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den 
allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

30.2	� Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der 
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die 
Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in 
Textform zugeht.

31. Zuständiges Gericht
31.1	� Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 

Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der 
Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

31.2	� Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn 
bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines 
gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der 
Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt 
sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der 
Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche 
gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handels
gesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partner
schaftsgesellschaft ist.

31.3	� Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

32. Anzuwendendes Recht
Für diesen Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht.
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1. 			�Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungs
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und
der nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Halten, Besitz
und Gebrauch von Wassersport-Fahrzeugen, die
– �ausschließlich zu privaten Zwecken und – sofern

besonders vereinbart, siehe Versicherungsschein –
– �zur gelegentlichen Vermietung ohne Berufsbesatzung

verwendet werden.
2. Mitversichert ist die
2.1			� persönliche gesetzliche Haftpflicht des Schiffers (Kapitän) 

in dieser Eigenschaft;
2.2			� persönliche gesetzliche Haftpflicht der Schiffsmannschaft 

und sonstigen Angestellten und Arbeiter aus der Aus
führung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den 
Versicherungsnehmer; Ausgeschlossen sind Haftpflicht
ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch 
(SGB VII) handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienst
unfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die 
in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen 
derselben Dienststelle zugefügt werden.

2.3			� gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von Wasserski
läufern und Schirmdrachenfliegern.

2.4			� persönliche gesetzliche Haftpflicht des Wasserskiläufers, 
wenn und solange er sich im Schlepp des Fahrzeuges 
befindet.

2.5			� Haftpflicht wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung 
an Motorbootrennen und/oder Segelregatten oder bei den 
damit im Zusammenhang stehenden Übungsfahrten 
ereignen.

3. 			�Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht des
Schirmdrachenfliegers.

4. 			�Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Ansprüchen
gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden
Mitversicherten), die den Schaden durch bewusst gesetz-,
vorschrifts-, oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit
brennbaren oder explosiblen Stoffen verursachen.

5. Außerdem gilt:
5.1			 Auslandsschäden

a) �Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB –
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
wegen im Ausland vorkommender Versicherungsfälle.

b) �Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versiche
rungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der
Durchführung von Arbeiten betraut worden sind. Einge-
schlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen
den Versicherungsnehmer und die unter Ziffer 2.1.
genannten Schiffer aus Arbeitsunfällen und Berufskrank
heiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches
(SGB VII) unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB).

c) �Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden –
abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet. Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichts
kosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs
falls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reise
kosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen.
Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des
Versicherers entstanden sind.

d) �Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro.
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der
Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten
die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt

				�als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut 
angewiesen ist.

e) �Im Falle der vorläufigen Beschlagnahme eines Wasser
sport-Fahrzeugs in einem ausländischen Hafen ist die
etwa erforderliche Sicherheitsleistung oder Hinterlegung
ausschließlich Sache des Versicherungsnehmers.
Auf die Risikobegrenzungen (Ziffer 5.8) wird besonders
hingewiesen.

5.2			 Vermögensschäden
5.2.1		� Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche 

Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 
2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. Ausge
schlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden
– �durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem

Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte
oder gelieferte Sachen, erbrachten Arbeiten oder
sonstige Leistungen;

– �durch Emissionen (z. B. Geräusche, Gerüche,
Erschütterungen);

– �aus planender, beratender, bau- oder montageleitender,
prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

– �aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-, Kredit-,
Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen
wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen
aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und
Unterschlagung;

– �aus der Verletzung von Persönlichkeits- und Namens
rechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten
sowie des Kartellrechten oder Wettbewerbsrechts;

– aus der Vergabe von Lizenzen und Patenten;
– �aus Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und

Kostenanschlägen;
– �aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an

wirtschaftlich verbundene Unternehmen sowie aus
fehlerhafter und/oder unterlassener Kontrolltätigkeit;

– aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
– aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit

– �Datenerfassung, -speicherung, -sicherung,
-wiederherstellung;

– �Austausch, Übermittlung, Bereitstellung
elektronischer Daten;

– Rationalisierung und Automatisierung;
– �Auskunftserteilung, Übersetzung sowie

Reiseveranstaltung;
– �aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder

behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger
bewusster Pflichtverletzung;

– �aus Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von
Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von
Scheck- und Kreditkarten;

– �aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand,
Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer
vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe
im Zusammenhang stehen.

5.2.2		� Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe 
Versicherungsschein.

5.3			 Kraft-, Luft- und Raumfahrzeuge
5.3.1		� Für die Haftpflicht aus dem Besitz und Gebrauch von 

Kraftfahrzeugen gilt:
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5.3.1.1	� Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder eines Kraftfahr
zeuganhängers verursachen.

5.3.1.2	� Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 
Versicherten.

5.3.1.3	� Eine Tätigkeit der in Ziffer 5.3.1.1 genannten Personen 
an einem Kraftfahrzeug und Kraftfahrzeuganhänger ist 
kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmungen, wenn 
keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahr
zeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb 
gesetzt wird.

5.3.2		�  Für die Haftpflicht aus dem Besitz und Gebrauch von 
Luft- und Raumfahrzeugen gilt:

5.3.2.1	� Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen 
oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder 
Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.

5.3.2.2	� Besteht nach diesen Bestimmungen für einen 
Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) 
kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle 
anderen Versicherten.

5.3.2.3	Nicht versichert ist die Haftpflicht aus
– �der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder

Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen
für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersicht
lich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder
den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt
waren,

– �Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion,
Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder
Raumfahrzeugen oder deren Teilen,

			�und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, 
den mit diesen beförderten Sachen, der Insassen und 
allen den sich daraus ergebenden Vermögensschäden 
sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder 
Raumfahrzeuge.

5.4			�  Führen ohne vorgeschriebene behördliche Erlaubnis 
Das Wassersportfahrzeug darf nur von einem berech
tigten Führer gebraucht werden. Berechtigter Führer ist, 
wer das Wassersportfahrzeug mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versiche
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Wassersportfahrzeug nicht von einem unberechtigten 
Führer gebraucht wird. Der Führer des Wassersport
fahrzeugs darf das Wassersportfahrzeug nur mit der 
behördlichen Erlaubnis benutzen. Der Versicherungs
nehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Wassersportfahrzeug nicht von einem Führer benutzt 
wird, der nicht die erforderliche behördliche Erlaubnis hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so 
gilt Ziffer 26 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von 
Obliegenheiten).

5.5			  Gewässerschäden
5.5.1		�  Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögens

schäden wie Sachschäden behandelt werden, die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für 
unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen 
der physikalischen, chemischen oder biologischen 
Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des 
Grundwassers (Gewässerschäden), mit Ausnahme von 
Gewässerschäden 
– �durch Einleiten oder Einbringen von gewässerschädl

ichen Stoffen in Gewässer oder durch sonstiges
bewusstes Einwirken auf Gewässer. Dies gilt auch,
wenn die Einleitung oder Einwirkung zur Rettung
anderer Rechtsgüter geboten ist;

– �durch betriebsbedingtes Abtropfen oder Ablaufen von
Öl oder anderen Flüssigkeiten aus Tankverschlüssen,
Betankungsanlagen oder aus maschinellen
Einrichtungen des Schiffes.

5.5.2		�  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die 
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversiche
rten), die den Schaden durch bewusstes Abweichen von 
dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, 
an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen 
Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

5.5.3		�  Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die 

nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen 
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, 
illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder 
Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt 
für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben.

5.6			� Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur 
Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadens
gesetz (USchadG)

5.6.1		� Mitversichert sind abweichend von Ziffer 1.1 AHB 
öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanie
rung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 
(USchadG), soweit während der Wirksamkeit des 
Versicherungsvertrages
– �die schadenverursachenden Emissionen plötzlich,

unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt
gelangt sind oder

– �die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig
und bestimmungswidrig erfolgt ist.

			�Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung 
besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden durch 
Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder 
mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der 
Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- 
oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen 
ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der 
Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der 
Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik nicht hätte erkannt werden können 
(Entwicklungsrisiko).
Umweltschaden ist eine
– �Schädigung von geschützten Arten und natürlichen

Lebensräumen,
– Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser,
– Schädigung des Bodens.

5.6.2		 Nicht versichert sind
5.6.2.1	� Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die 

Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) 
richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass 
sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den 
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen 
Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz 
dienen, abweichen.

5.6.2.2	Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden 
a) �die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf

genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.
b) �für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen

Versicherungsvertrag (z. B. Gewässerschaden
haftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder
hätte erlangen können.

5.6.3		 Versicherungssumme siehe Versicherungsschein.
5.6.4		� Ausland 

Versichert sind – abweichend von Ziffer 7.9 AHB und 
Ziffer 5.1 dieser Besonderen Bedingungen und Risiko
beschreibungen – im Umfang dieses Versicherungs
vertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungs
richtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle. 
Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von 
Ziffer 7.9 AHB und Ziffer 5.6.1 dieser Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen – auch für 
Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen 
Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern 
diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. 
EURichtlinie nicht überschreiten.

5.7			� Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend 
gemacht werden  
Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, 
gilt:

5.7.1		� Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 
– abweichend von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die
Versicherungssumme angerechnet.
			�Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichts
kosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs
falles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reise
kosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen.
Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des
Versicherers entstanden sind.

5.7.2		� Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der 
Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die 
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als
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			�erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut 
angewiesen ist.

5.8			� Risikobegrenzungen 
Nicht versichert ist die Haftpflicht
– �aus Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcharakter,

insbesondere punitive oder exemplary damages.
– �aus Ansprüchen nach den Art. 1792 ff. und 2270 und

den damit im Zusammenhang stehenden Regress
ansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code
Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.
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Mit diesem Merkblatt möchten wir Sie bei den Erstmaßnahmen im Schadenfall unterstützen. Bitte führen Sie dieses Merkblatt 
möglichst an Bord mit oder bewahren Sie es bei Ihren Bootspapieren auf.

1. Bitte treffen Sie zur Minderung des Schadens sofort alle erforderlichen Maßnahmen.

2. 	�Bitte teilen Sie uns jeden Schaden unverzüglich schriftlich mit. Schäden, die voraussichtlich 2.500 EUR übersteigen, melden Sie
bitte vorab mündlich oder telefonisch unter Angabe folgender Informationen:

– wie ist der Schaden entstanden
– welches Ausmaß hat der Schaden
– wo kann das Schiff besichtigt werden

Meldeanschrift	 Telefon-Nummer 

Dialog Versicherung AG	 (0 89) 51 21-0	
Adenauerring 7, 81737 München

3. 	�Schäden durch Brand, Explosion, Einbruchdiebstahl und Diebstahl sind der zuständigen Polizeidienststelle zu melden und dieser
eine Aufstellung der beschädigten bzw. entwendeten Sachen einzureichen;
Schäden durch Brand, Explosion, Einbruchdiebstahl und Diebstahl im Ausland sind der örtlich zuständigen Polizei- und Hafen
behörde im Ausland zu melden und zusätzlich im Inland bei der für den Wohnort des Versicherungsnehmers zuständigen
Polizeidienststelle anzuzeigen;

4. 	�Bei Kollisionsschäden ist ein Protokoll über Hergang und Ursache des Unfalles aufzunehmen, das von den Beteiligten zu
unterzeichnen ist, und zusammen mit einer Unfallskizze sowie Namen und Anschrift des Kollisionsgegners einzureichen.

5. Für Schäden, die sich während einer Regatta ereignen, ist ein Protokoll der Regattaleitung vorzulegen.

6. 	�Bitte sichern Sie Regreßansprüche (z. B. schriftliche Haftbarmachung des Transportunternehmens oder Unfallgegners), sofern
ein Dritter für den Schaden verantwortlich ist bzw. sein könnte.

Bitte beachten Sie, dass diese Anweisungen Bestandteil der „Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei und nach Eintritt 
des Versicherungsfall“ (Ziff. 15 der AVB Kasko) und die darin geregelten Bestimmungen und Folgen gültig sind.

Anweisungen für den Schadenfall
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